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PRÄSIDENT SASSMANN (um 14 Uhr
37 Minuten): Ich eröffne die Sitzung. Das
ProtokoLl der letZlten Sitzungi:st geschäfts
ordnungsmäßig aufgelegen; es Ist unbean
standet g'€blieben, demtlJach als .genehmigt zu
betrachten.

Von der heutigen Sitzung haJben sich ent
schu1digt Landesrat Waltner, Landesrat Gen
ner und dlie Abg. MiUerhauser, Schöberl,
Gaßner und GerhartI.

Die Zustimmung des Hohen Hauses voraus
setzend, stelle ich - wie bereits angekündigt
- die im Verfassungsaus'schuß am 12. d. M.
veraJbsch!iedete Vorlage der Landesregierung,
Zahl 590, noch auf die Tag,esordnung der heu
tigen Sitzung. (Nach einer Pause). Kedne
Einwendung. Der GesetZlentwurf liegt auf
den Plätzen der Herren Abgeordneten auf.

Weiter ersuche ich das Hohe Haus um
Kenntnisnahme, daß der Antrag des Finanz
ausscluusses, Zahl 593, nach den anderen Ge
schäftsstücken verhandelt wird. (Nach einer
Pause). Keine Einwendung.

Ich ersuche um Verlesung des, Einlaufes.
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SCHRIFTFüHRER (liest):

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten
Bachinger, Brachmann, Fehringer, Wondrak,
Müllner, Pettenauer, Gutseher, Eckhart,
Schöberl, Sigmund, Hainisch, StolI, Mitter
hauser, Tatzber, Schweinhammer, Niklas,
Zeyer, Anderl, Stangler, Nagl und Genossen,
betreffend die Hilfeleistung für die von der
Hochwas,serkatastrophe in mehreren Verwal
tungsbezirken des Landes betroffene Bevöl
kerung und die unverzügliche Behebung der
Sachschäden.

PRÄSIDENT SASSMANN : Der Dringlich
keitsantrag gelangt vor Schluß der Sitzung
zur Verhandlung.

Bevor wir in die Beratung der Tagesord
nung eingehen, erteile ich, da der Landtag
unter dem furchtbaren Eindruck der Hoch
wasserkatastrophe steht, dem Herrn Landes
hauptmann das Wort.

Landeshauptmann STEINBöCK: Hohes
Haus! Unser Land und unsere benachbarten
Bundesländer Oherösterreich und Wien wer
den zur Zeit von einer furchtbaren Hochwas
serkatastrophe heimgesucht. Seit Menschen-'
gedenken hat die Donau nicht soviel Schaden
angerichtet wie in den letzten vier Tagen.

Der Landtag hat elrst vor kurzem einen ge
meinsamen Dringlichkeitsantrag der beiden
großen Parteien gebilligt, der für die Kata
strophengebiete am Trattenbach, an der Fei
stritz und im oberen Waldviertel Hilfe ver
langt. Nun aber werden von der Donau
Städte und Dörfer überschwemmt, Verkehrs
wege unterbrochen und Kulturen verwüstet.
Noch kann niemand die Schadenssummen
auch nur annähernd abschätzen. Die Schäden
werden sich erst dann in vollem Ausmaß zei
gen, wenn das Wasser zurückgegangen ist.
Trotzdem können wir heute schon feststellen,
daß in den letzten 50 Jahren, ausgenommen
durch den Krieg, keine derartligen Verwüstun
gen angerichtet wurden.

Sämtliche Mitglieder der Landesregierung
haben sofort nach Beginn der Überschwem
mungen die betroffenen Städte und Dörfer
besucht. Im Laufe der Jahre hatten wir
wiederholt die Gelegenheit, Katastrophen
gebiete zu beslichtigen. Was sich aber an der
Donau in den letzten Tagen abspielte, läßt
sich nicht einfach mit Worten beschreiben.
Die öffentlichkeit wurde in den letzten Tagen
durch Presse und Rundfunk über den vollen
Umfang dieser Katastrophe ausreichend un
terrichtet. Trotzdem wird sich kein Zeitungs
leser oder Radiohörer ein wirkliches Bild vom
Ausmaß der Schäden machen können. Zum
materiellen Schaden kommt ja auch noch die

gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung,
da in vielen Orten das Brunnenwaslser nicht
genießbar ist und Seuchengefahr besteht. Die
Landesregierung beabsichtigt daher, wenig
stens die Kinde,r, solange Gefahr besteht, aus
diesen Gebieten abzuziehen. Sie sollen inter
natsmäßig untergebracht wenden. Plätze, die
von Familien, die vom Hochwasser nicht ge
troffen sind, für solche Kinder bereitgiCistent
werdern, sind herzlich wiHkommen und wären
über die Bezirkshauptmannschaften ~u mel
den.

Dabei ist aber das Ende der Hochwasiser
gefahr noch gar nicht abzusehen. Waren es
vorgestern und gestern die Bezirke Amstet
ten, Melk und Krems, so sind es seit gestern
abend die Bezirke Tulln, Korneuburg, Gäu
serndorf und Bruck, von wo die Meldungen
über neue überschwemmungen und Schäden
einlaufen. Tausende Landsleute sind obdach
los, tausende Häuser wurden geräumt. Der
Verlust an Vieh und Wild ist vorläufig noch
gar niicht abzuschätzen und der tatsächliche
Schaden an den Kulturen muß erst erhoben
werden.

Wenn bei der Katastrophe bisher in Ni'eder
österreich keine Menschenleben zu beklagen
sind, dann verdanken wir dies dem selbst
losen Einsatz aller Helfer. Als Landeshaupt
mann von Niederösterreich danke ich von
dieser Stelle aus vor den gewählten Vertre
tern der Bevölkerung des Landes allen Freli
willigen Feuerwehren, der Gendarmerie, den
Männern vom Roten Kreuz und Bergrettungs
dienst und jeldem freiwilligen Helfer, der bei
der Rettung von Menschenleben und Hab und
Gut mitgeholfen hat und noch mithilft.

Mein besonderer Dank gilt den Soldaten der
Besatzungsmacht, die mit ihren Spezialfahr
zeugen in vielen Orten, vor allem in Pöchlarn,
Ybbs, Ordning und Ponsee bei der Evakuie
rung und bei der Versorgung der Bevölkerung
mit Trinkwasser und Lebensmittel mithelfen.
Erst heute hat uns der sowjetisd1e Hoch
kommissär benachrlichtigt, daß die Be
satzungsmacht in den Katastrophengebieten
aus Feldküchen Verpflegung zur Verfügung
stellt.

Die Helfer stehen Tag und Nacht im Ein
satz. Solange Gefahr besteht, kennen sie keine
Müdigkeit und keinen Schlaf.

Ich danke auch den Bezirkshauptleuten, den
zugeteilten Beamten sowie den Bürger
meistern der heimgesuchten Bezirke und Ge
meinden. Sie haben in Umsicht sofort die not
wendigen Hilfsmaßnahmen in eHe Wege ge
leitet. Auch dem Bürgermeister der Stadt
Wien gilt unser besonderer Dank. Denn, ob
wohl Teile der Stadt selbst vom Hochwasser

...
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I, betroffen slind, wuvden W3!sserfahrzeuge zur

Hilfeleistung in die niede,rüste'rreichischen
Katastrophengehiete geschickt.

Unsere Aufgabe, Hoher Landtag, wird nun
sein, die entsprechenden BeschlÜtSsse zu fas'
sen, um der Landesregierung die Mögldchkeit
zu bieten, nach Rückgang des Wa:8sers unver
züglich Hilfe zu ledsten und mit der Beseiti
gung der Sachschäden zu beginnen. Voraus
setzung hierfür wird die genaue Schadens~

aufnahme sein. Der Landtag wird s'ich daher
mit einer Vorlage beschäftigen müs,sen, in
welcher die notwendigen Mittel im Zusam
me?l:wirken mit dem Hochwassers,chädengesetz
des Bundes 1954 beschlossen werden. Be
kanntlich hat de,r Bund siich bereit erklärt,
d'ensel'ben Betrag als Bundeszuschuß zu ge
währen, den das Land," ,in welcher die Hoch
wasserkatastrophe eingetreten ist, zur Ver
fügung steUt.

Nachdem durch diese Unwetterkatastrophe
so viele Landsleute schwer getroffen wurden,
appelHere ich an die Niederösterreicher, die
von Unwetterkatastrophen verschont geblie
ben sind, dem Aufruf der Bundesregierung
Folge zu leist,en und durch Sach- und Geld
spenden lihren in Not geratenen Landsleuten
zu helfen. Wir sind bestrebt, alles was in
unsererr Macht steht, zu tun, damit denen, die
durch das Hochwasser ihr Hedm, ihr Hab und
Gut verloren haben und dieses Schicks3Jl mit
bewundernswerter Disziplin ertragen, gehol
fEn wird. (Beifall.)

PRÄSIDENT SAS,SMANN: Ich e'l'suche den
Herrn Abg. H i 1g: art h, die Vieirhanldlung
zur Zahl 520/1 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. HILGARTH: Hohes
Haus! Ich habe im Namen des Verfasssungs
ausschusses über die Vorlage der Landes
regierung, betreffend Landtagslwahl 1954,
Landesverfaslsungsgesetz über die Abände
rwng und Ergänzung der Landtagswahlol'd
nung (LandtagsM'ahlordnungsnoveHe -- LWN.
1954), zu berichten.

Durch diese LandtagswahloI1dnungsnovelle
soll die am 1. September d. J. in Kraft tre
tende Ge1:iietsänderung zwische'n Wien und
Niederösterreich in unser Wahlsystem in
Niederösterreich gesetzlich eingeb3Jut werden.

Kurz gesagt handelt "es sich darum, die
nach Niede'l'österreich zurückg,egliederten Ge
meinden :in die entsprechenden Wahlk,reise
von Nied'erösterreich einzuteHen. Bei d!ieser
Gelege'nheit wurden auch einig,e stilisUs,che
Änderungen im uI'1sprüngIlichen Gesetzent
wurf zum Vorschlag gebracht, und zwar:

Im Artikel 1 Absatz (1) § 2 wird ange
fügt: "Die Gebietsabgrenzung der Wahlkreise

ist aus Anlage A ersichtlich." Weiter heißt
es im gleichen Artikel als Absatz 2: ,,(2) Vor
Anlage 1 wird die angeschlossene Übe'l'sicht
über die Gebietsabgrenzung der Wahlkreise
als Anlage A eingefügt."

Den Herren Abgeordneten ist die Anlage A
zug€istellt und ,seit den Verhandlungen im
Verfassungsausschuß bekannt; hier ist wie
der die alte Viedelelintellung von Nieder
österreich zur Grundlage der weiteren Be
handlung diese,r Frage genommen worden.
Es s,in:d das d3JS Viertel oberm und das Vier
tel unterm Wienerwald sowie das Viertel
unterm Manhartsberg. Den dort bereits ein
gegiLiederten Gemeinden sind nun" jene Ge
meinden hinzugefügt worden, die durch das
Gebietsänderungsgesetz wieder nach Nieder
österreich zurüekf:allen. Ich glaube, daß ich
mir die Verlesung der Namen dies,er Gemein
den ersp3Jren kann, denn sie kommen heute
sowieso noch in einer weiteren GeS'etzeISlvor
lage nie!r im Landtag zur Sprache.

Im Artikel 2 § 7 Abs. 1 soll eingefügt wer
dein: "In einem der Wahllsprengel kann
jedoch auch die Gemeindelwahlbehörde die
Funktionen der Sprengelwahlbehörde aus
üben."

Im Artikel 3 § 8 Ahs. 2 wird das Wort
"ihm" durch ",ihnen" ersetzt.

Und lim Artlikel 4 § 87 Abs. 3 entfallen die
Worte "in der im § 8 bezeichneten Form."

Ich erlaUlbe mir daher, im Namen des Ver
faEslungsausschusses folgenden A'nt,rag zu
stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der vorliegende Landes,ve-rfassungs
gesetzentwurf (siehe Landesgesetz vom
13. Juli 1954) über die Abänderung und Er
gänzung der Landtagswahlordnung (Land
tagswahlordnungsnoveUe LWN. 1954),
wird genehmigt.

2. Die Landesregllerung wird beauftragt,
wegen Durchführung diese,s Landes,verfas
sungsge:setzesbeschl,us,ses das Erforderliche
zu veranlassen."

Ich bitte das Hohe Haus um Annahme die
ses Antrag,es.

PRÄSIDENT SASSMANN (nach Abstim
mung über den Wortlaut des Gesetzes) über
Titel und Eingang und über das Gesetz als
Ganzes sowie über den Antrag des Verfas
sungsausschusses) : An gy n 0 m me n.

Ich konstatiere, daß das Land'esrverfas
sungsg,e,setz bei Anwe8enheit von mehr als
der Hälfte der Mitglieder des Landtageis und
mlit einer Mehrheit von zwei Drittel aller ab
gegebenen Stimmen beschlossen wurde.



PRÄSIDENT SASSMANN (nach Abstim
mung über den Wortlaut des Gesetzes, über
Titel und Eingang und über das Gesetz als
Ganzes sowie über den Antrag des Verfas
sungsausschusses) : An gen 0 m m e n.

Ich stelle fest, daß das Landesverfassungs
gesetz beli Anwesenheit von mehr als der
Hälfte der Mitglieder des Landtages und mit

Ich ersuche den Herrn Abg. H i I gar t h,
die Verhandlung zur Zahl 520;2 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. HILGARTH: Hoher
Landtag! Ich habe weiter namens des Ver
fas1sungsausschusses über die Vorlage der
LandeEregierung, betreffend Landtag'swahl
1954, Lall!de8'verfassungsgesetz über die Vor
bereitung der Wahl des Landtages von Nie
derösterreich im Randgemeindengebiet im
Jahre 1954 (Landtagswahlvorbereitungsgesetz
- LWVG. 1954), zu berichten.

Der vorgebrachte Antrag wird nur von
ganz kurzer Lebensdauer sein. Er hat die
Aufgabe, die Kompetenzen zwischen Wien
und Niederösterreich in der Zeit festzulegen,
in der bereits die verschiedenen Termine für:
die Wahlen 1954 laufen. Die Gebietsänderung
tritt jedoch erst am 1. September in Krgft,
wodurch die Gemeinde Wien genötigt ist,
Vorbereitungen für die Wahl in diesem Ge
biete für das Land Niederösterreich ersatz
weise zu treffen.

Der Gesetzentwurf enthält fünf Paragra
phm, und ich glaube, daß ich mir die Ver
lesung dieser Paragraphen ersparen kann,
Weil der Inhalt derselben den Mitgliedern des
Hauses seit längerer Zeit bekannt ist, dar
über hinaus aber im Verfas,sungsausschuß
bereits eine Debatte über diese fünf Paragra
phen stattgefunden hat.

Der Verfaslsungsaus,schuß ist nun zu dem
Entschluß gekommen, dem Hohen Landtag
den entsprechenden Antrag zur Beschlußfas
sung vorzulegen. Der Antrag lautet (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der vorliegende Landesverfassungs
gesetzesentwurf (siehe Landesgesetz vom
13. Juli 1954) über die Vorbereitung der Wahl
des Landtages von Niederösterreich im Rand
gemeindengebiet im Jahre 1954 (Landtags
wahlvorbereitungsgesetz -- LWVG. 1954),
wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Landesverfas
sungsgesetzesbeschlusses das Erforderliche zu
veranlassen."

Ich bitte den Herrn Präsidenten um Eröff
nung der Debatte bzw. um Abstimmung.
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einer Stimmenmehrheit von mehr als zwei
Drittel angenommen wurde.

Ich ersuche den Herrn Abg. E t I i n ger,
die Verhandlung zur Zahl 586 ei=uleiten.

Berichterstatter Abg. ETLINGER: Hoher
Landtag! Ich habe namens des Verfassungs
ausschuss,es über den Antrag der Abg. Tesar,
Dr. Haberzettl, Hainisch, Relitzl, Kuchner,
Schwarzott und Genossen, betreffend die Er
lassung eines Bundesgesetzes über die Ent
schädigung im Zusammenhang mit der Be
setzung Österreichs, zu berichten.

Grundsätzlich kann der Angehörige eines
Staates, dessen Gebiet von einer fremden
Macht besetzt wird, aus dem ,innerstaatlichen
Recht seines Landes keine Ersatzansprüche
gegen die Besatzungsmacht ableiten. Wohl
aber hat die sogenannte "Haager Landkriegs
ordnung" Ansprüche der durch Krieg oder
militärische Besetzung betroffenen Personen
gegen die Besatzungsmacht völkerrechtlich
theoretisch festgelegt. Zur Vertretung dieser
Ansprüche des einze.lnen ist 'nach völkerrecht
lichen Grundsätzen der besetzte Staat beru
fen. Die Übernahme der Verpflichtung seitens
der Besatzungsmächte, für den Unterhalt
ihrer Truppen selbst aufzukommen, hat die
Grundlage geschaffen, für die eingetretenen
Schäden eine einheitliiche, gesetzliche Rege
lung zu t,reffen, durch die den Geschädigten
unmittelbare Rechtsansprüche gegenüber der
Republik eingeräumt werden können. Eine
fi'nanzielle Auseinandersetzung konnte nur
mit dem amerikanischen Element stattfinden.
Gegen Zahlung elines Betrages von rund
319,000.000 S seitens der USA hat die Repu
blik Österreich alle Verpflichtungen, die durch
die Streitkräfte und Dienststellen der USA ein
schließlich der Streitkräfte anderer Nationen
unter dem Kommando der Streitkräfte der
USA in Österreich vom 9. April 1945 bis ein
schließlich 30. Juni 1947 entstanden sind,
übernommen. Demnach handelt 8'3 sich hier
bei um eine Schuldübernahme der Republik
Österreich. Die nachdem 30. Juni 1947 ent
standenen Verbindlichkeiten hat das USA
Element grundsätzlich selbst zu regeln, weil
die Republiik Österreich die Verbindlichkeit
nur für die Zeit bis zum 30. Juni 1947 über
nommen hat. Bei dieser Regelung bestehen
hinsichtlich der Abwicklung insofern Schwie
rigkeiiten, als das amerikanische Element be
greiflicherweise alle Forderungen wegen Be
satzungsschäden am; der Zeit vom 9. April
1945 bis 30. Juni 1947 mit dem Hinweis auf
die Schuldübernahme durch die Republik
Österreich ablehnt. Im österreichischen
Rechtsbereich aber hat der Verfassungs
gerichtshof diese Ansprüche auf den ordent-



Landtag von Niederösterreich. V. Session der V. Wahlperiode. 22. Sitzung am 13. Juli 1954. 623

Ich bitte das Hohe Haus um Annahme die
ses Antrages.

PRÄSIDENT SASSMANN : Es liegt keine
Wortmeldung vor. Wk kommen zur Abstim
mung. (Nach Abstimmung über den Wort
laut des Landes-VerjMsungsgesetzes, über
Titel und Eingang und über das Landes-Ver-

PRÄSIDENT SASSMANN (nach Abstim
mung): Angenommen.

Ich ersuche den Herrn Abg. S t a n g I e r,
die Verhandlung zur Zahl 592 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. STANGLER: Hoher
Landtag! Ich habe namens des Verfassungs
ausschusses über den Antrag der Abg. Stang
ler, Dr. Steingötter, Dr. Haberzettl, C~erny,
Mitterhauser, Sugmund, HiIgarth, Wenger und
Genossen, betreffend die Richtigstellung der
Reihenfolge der Landesfarben durch Abände
rung des Artikels 9 des Landesverfassungs
gesetzes für das Land Niederösterreich lin der
Fassung von 1930,zu berichten.

Durch eine Aktennotiz eines Beamten vom
seinerzeitigen k. u. k. Innenministerium im
Jahre 1903 wurden die von alters her bekann
ten Lamdesfarben Blaugt'<lb umgeändert in
Gelbblau oder Goldblau. Es handelt sich hier
nach Überlieferung und den Gutachten der
Historiker um einen Irrtum, um eine fälsch
liehe Auslegung heraldischer Regeln. Die
Landesverfassung aus dem Jahre 1930 hat
aber auf Grund dieser Aktennotiz die La-fides
farben für NiederösterI"elich auch mit Gelb
blau festgelegt. Dieantragstellenden Abge
ordneten waren nun der Meinung, daß dieser
historische Irrtum einmal richtiggestellt wer
den müsse und haben sich erlaubt, einen An
trag einzubringen, ider im Vi2Tfa,ssungsaws
schuß beraten wurde. Der Verfassungsaus
schuß hat nun in seiner letzten Sitzung den
Beschluß gefaßt, die Landesfarben wieder in
Blaugelb zu ändern, und ich erlaube mir, den
Antrag des Verfassungsausschus,ses vorzule
gen, welcher lautet (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 13. Juli 1945), betreffend
die Änderung des Landes,-Verfassungsge1setzes
für das Land Niederösterreich ,in de,r Fassung
von 1930 (Dritte Landes-Verfas:su'llgsnoveIle),
wivd genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt)
wegen Durchführung dieses Gesetzesbeschl'.ls~

ses das Erforderliche ~u veranlass,en."

Ich bitte den Herrn .Präsidenten, die
Debatte zu eröffnen bZlw. die Abstimmung
vorzunehmen.

lichen Rechtsweg verwiesen. Durch die
ordentlichen Gerichte wird jedoch den Ge
schädigten die Wiedergutmachung ohne meri
torische Prüfung ihrer Ansprüche nicht zu
erkannt, weil die innerstaatliche Gültigkeit
des Abkommens voll). 21. Juni 1947 verneint
wird. Der gegenwärtige Zustand kommt daher
für die Betroffenen praktlisch also einer
Rechtsverwe!igerung gleich. Es ist auch zu
bedenken dabei, daß inzwischen die Forderun
gen der Geschädigten durch die Währungs
entwicklung immer illusorischer werden.

Das Finanzministerium hat nun bereits im
März d. J. einen Gesetzentwurf über die Ent
schädigungen im Zusammenhang mit der Be
setzung Österreichs den gesetzlichen Inter
essenvertretungen zur Begutachtung vorge
legt. Diese,r Entwurf wurde viel kritisiert und
seitens mancher Länder auch Beschlüsse ge
faßt, daß hinsichtlich der Höhe der Ernt
schädigung bei der Bundesregierung Schritte
unternommen werden. Vor allem wurde viel
fach betont, daß ein derartiges Gesetz vom
Pränzip des Schadenersatzes geleitet werden
müßte. Es ist anzunehmen, daß dieser Ent
wurf eine Änderung erfahron wird.

So ist es verstäpdliich, daß die Besatzungs
geschädigten, die als kleiner Teil der öster
reichi'schen BeN'ölkerung die Hauptlast der
Besetzung zu tragen und außerdem noch die
finanziell schwer belastende Besatzungssteuer
zu zahlen hatten, auf eine rasche Lösung des
Wiedergutmachungsproblems dringen. Die
ehehaldigste Erlas1sung eines derartigen Ge
setzes, daß die Wiedergutmachung von Schä
den aller Besatzunge,mächte, also auch jener,
mit denen noch keline entsprechenden über
einkommen abgeschlosisen wurden, vors,ieht,
wäre gee1ignet, den Geschädigten wirksame
Hilfe zu bi,eten, da es s;ich in der Hauptsache
um Personen handelt, die Hab und Gut ver
loren haben und heute oft nicht einmal in
der Lage slind, ihre zurückgestellten Wohnun
gen zu beziehen, weH ihnen die bescheliden
sten Mittel zur Wieder,wohnbarmachung feh
len. Es ist daher die vornehmste Pflicht des
Gesetzgebers, einen raschen und gerechten
Ausgleich, der schon. so sehnliehst erwartet
wird, zu schaffen.

Ich gestatte mir, folgenden Antrag des
Verfassungsausschusses zu stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Die Landesmgierung wird aufgefordert,

bei der Bundelsregierung vorstellig ~u werden
und dahin zu wirken, daß ehebaldigst ein
Ges'etz, betreffend die Entschädigung im Zu
sammenharng mit der Besetzung Österreichs,
erlassen wird, das in seinen Aus,wirkungen
den gegebenen Verhältnissen Rechnung
trägt."
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fassungsgesetz als Ganzes sowie über den
Antrag des Verfassungsausschusses) : An g e
nommen.

Ich stelle fest, daß das Landes-Verfas
sungsgesetz bei Anwesenheit von mehr als
der Hälfte der Mitglieder des Landtages und
mit einer Mehrheit von zwei Drittel aller
Stimmen beschlossen wurde.

Ich ersuche den Herrn Abg. Z e t tel, die
Verhandlung ~ur Zahl 469 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. ZETTEL: Hoher
Landtag! Ich habe namens des Wirtschafts
ausschusses über den Antrag der Abg. Tatz
bel', Zettel, Niklas, Buchinger, Staffa, Anderl
und Genossen, betreffend die Erlassung eines
Ausführungsgesetzes über Maßnahmen zur
arbeitsrechtlichen Gleichstellung der Volks
deutschen mit inländischen Dienstnehmern in
der Land- und Forstwirtschaft, zu berichten.

Ausländische Arbeitnehmer dürfen nacb,
der gegenwärtigen Rechtslage in Österreich
nur dann beschäftigt werden, wenn der
Dienstgeber für sie eine Beschäftigungs
genehmigung des Arbeitsamtes erhalten hat.
Diese Bestimmung gilt auch für die volks
deutschen Flüchtlinge. Es wurden Ziwar durch
eine VerwaltunglSanordnung des Bundesmini-'
steriums für soz,iale Verwaltung jene Volks
deutschen, die vor dem 31. Dezember 1951
nach Österreich gekommen Slind oder die nach
diesem Zeitpu1nkte aus der Kriegsgefangen
schaft nach Österreich entlassen wurden, von
der E,rbringung einer solchen Beschäftigungs
genehmigung befreit, doch sah man sich ver
anlaßt, diese Verfügung im Wege der Gesetz
gebung zu legalislieren. Dies ist geschehen
durch das Bundesgesetz vom 18. Juli 1952,
BGB<!. NI'. 166, betreffe'nd Maßnahmen hin·
sichtlich der arbeitsrechtlichen Gleichstellung
der Volksdeutschen mit inländischen Dienst
nehmern.

Für die Volksdeutschen, die in der Land
und Forstwirtschaft beschäftigt slind, war
eine Sonderregelung notwendig, weil gemäß
Artikel 12 Abs. 1 Z. 4 des Bundesverfassungs
g,esetzes in der Fassung von 1929 in den An
gelegenheiten des Arbeiterrechtes sowie Ar
beiter- und Angestelltenschutzes, soweit es sich
um land- und for:stwirtschaftliche Arbeiter
und Angestellte handelt, dem Bund nur die
Grundsatzgesetzgebung 'zusteht, während die
Erlassung von Ausführung,sgesetzen und
die Vollziehung den Ländern obliegt.
Im § 2 des obzitierten Bundesgesetzes
wurde daher eine Grundsatzbestimmung auf
genommen, nach welcher die Volksdeutschen,
die in der Land- und Forstwirtschaft beschäf
tigt we!'den, Ziwar auch von der Erbringung
einer solchen Arbeitsgenehmigung befreit

sind, ,diese Bestimmung jedocb er'st dann
wirksam werden wird, wenn die Länder die
entsprechenden Ausführungsges,etze erlassen
haben.

Der Gesetzgeber hat den Ländern für die
Erlassung der AusfÜJhrungsgesetze eine sechs
monatige Frist gesetzt, die am 1. März 1953
abgelaufen ist. Da, wie schon erwähnt, die
Befreiungsbestimmungen des § 2 des Bundes
gesetzes erst mit dem Tage der Kundmachung
des entsprechenden LandesHusführungs.ge
s.e1zes wirksam werden, stellen die Gefertig
ten daher folgenden Antrag (liest):

Der Hohe Landtag möge beschließen:

"Die Landesregierung wird aufgefordert,
dem Landtag ehe.stens einen Entwurf zu
einem Landesausführungsgesetz über Maß
nahmen zur arbeitsrechtlichen Gle,ichstellung
der Volksdeutschen mit inländischen Dienst
nehmern in der Land- und Forstwirtschaft
zur Beratung und Beschlußfassung vor
zulegen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.

PRÄSIDENT SASSMANN (nach Abstim
mnng): Angenommen.

Ich ersuche Herrn Abg. Dr. S t ein g ö t
tel', die Verhandlung zur Zahl 590 einzu
leiten.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGöTTER :
Hoher Landtag! Ich habe namens des Verfas
Eungsausschusses über den Gesetzentwurf,
betreffend die Wiedererrichtung von Orts
gemeinden auf Grund der Verfas!Sungsgesetze
über die Gebi,etsänderung zwischen den Bun
desländern Niederösterreich und Wien, zu
berichten.

Der VerfassungsauSis,chuß hat in seiner
Sitzung vom 12. Juli 1954 diese Vorlage der
Landesregierung mit verschiedenen Abände
rungen beschlosisen, welche in der dem Hohen
Hause vorliegenden Gesetzesvorlage bereits
enthalten sind.

Mit einem Reichsgesetz vom 1. Oktober
1938 hat die damalige Okkupationsmacht mit
Wirksamkeit vom 15. Oktober 1938 97 Ge
meinden von Ni€oderösterreich ausges.chieden
und Wien einverleibt. Nach der Wieder
errichtung der österre.ichischen Republik hat
der Nationalrat am 26. Juli 1946 ein Gebiets
änderungsgesetz beschlossen, mit dem 80 Ge
meindein wieder Niederösterreich einverleibt
wurden. Die erforderliche einstimmige Geneh
migung des Alliierten-Rates ist erst in der
letzten Zeit erfolgt. Nach § 7 des Gebiets
änderungsgesetzes tritt dieses Gesetz z,wei
Monate nach Ablauf des Monates, in dem es
kundgemacht wurde, in Kraft.

r
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sehe Regime über die Köpfe der Bevölkerung
hinweg diktatorisch erfolgt ist. Heute tun
sie das Gleiche, was sie noch vor einigen Jah
ren als faschistische Methode gehrandmarkt
haben. Anstatt den Weg zu beschreäten, den
wir hier schon im Jahre 1946 vorgeschlagen
und nachher immer wieder beantragt haben,
nämlich daß man die Bevölkerung selbst be
fragen und selbst entscheiden lassen soll, ob
Bie zu Niederösterreich zurückkommen oder
bei Wien bleiben will, hat man ganz einfach die
Meinung der Bevölkerung negiert und durch
die vorliegenden Gesetze über die Angelegen
heit sozusagen den Schlußstrich gezogen.

Ich erinnere zum Beispiel an die Siedlung
Rustenfeld, die praktisch durch das Gebioets
änderungsgesetz in drei Teile geteilt wird, von
denen ein Teil bei Wien verbleibt, obwohl
diese S'iedlung ein einheitliches Siedlungs
gebiet darstellt und deren Be'Völkerung ver
langt hat, daß sie bei Wien verbleibt, weil
hier alles gemeinsam ist. Der Wille der Be
völkerung wird aber einfach nicht respek
tiert, und es wird über ihre Köpfe hinweg
entschieden: Ihr kommt dorthin, Schluß
damit.

Aber nicht genug damit, man hat noch
mehr geta1n, man hat einfach heute in dem
vorliegenden Gesetz, obwohl da.s ursprünglich
nicht enthalten war, eine Reihe von Gemein
den zu >sogenannten Großgemeinden zusam
mengelegt. Die ÖVP be,kommt die Groß
gemeinde KlosterlDeuburg, die SPÖ dafür die
Groß:gemeinde Schwechat. Damit es aber
genau nach dem Proporz geht, sind natürlich
in der Großgemeinde Klosterneuburg um
einige Gemeinden mehr eingemeindet worden
als in der Gemeinde Schwechat. Bei Fisch~m

end aber, wo die Bevölkerung von Fischam
end-Markt und Fischamend-Dorf bereits im
Jahre 1946 mit fast 90prozentiger Mehrheit
abgestimmt hat, daß eine gemeinsame Ge
meinde geschaffen wird, bleibt es beim alten,
nämlich es bleibt die Gemeinde Fischamend
Markt und FischameIl'd-Dorf. In Fischamend
Markll hat nämlich die SPÖ den Bürger
meister und in Fischamend-Dorf die ÖVP,
und daran soll nicht gerüttelt werden.

Unter solchen Gesichtspunkten also ist die
ses Gesetz gemacht worden. Statt wenigstens
soviel Demokratie in Anwendung zu hr'ingen
und die Bevölkerung bzw. die Gemeindever
tretungen s,c,lbst entscheiden zu lassen, ob sie
sich zusammenschließen wollen oder nicht,
wer,den die Gemeinden vor vollendete Tat
sachen gestellt.

Es ist klar, daß die Art und Weise, wie
hier bei dem Gebietsänderu'ngEgesetz mit der
Meinung der Bevölkerung herumgesprungen
wird, nicht demokratisch genannt werden

Nun ist es notwendig, diese Gemeinden '
wieder zu errichten, und es wurde im Vedas
sungsausschuß beantragt, von diesen 80 Ge
meinden 65 wieder zu errichten und eine Ge
meinde, bestehend aus Ober- und Unter-Lan
zendorf, neu zu errichten, ferner die Gemeinde
Gutenhof der Gemeinde Himberg einzu
verleiben und die Gemeinde Wöglerin nach
Sulz im Wienerwald einzugemeinden. Ferner
sollen von den bei Wien verbleibenden Gemein
den Oberlaa und Hadersdori die Gemeinde
Rustenfeld der Gemeinde Leopoldsdorf und
Teile der Gemeinde Hadersdorf der Gemeinde
Klosterneuburg eingegliedert werden.

Namens des VerfaslSungsausschusses er
laube ich mir daher, den Antrag zu stellen
(liest) :

Abg. DUBOVSKY: Hoher Landtag! Mit
drei Gesetzesvorlagen beschäftigt sich heute
der niederösterreichische Landtag, die dem
GebietsäJnderungsgesetz Rechnung tragen sol
len, jenem Gebietsänderungsges,etz, das bei
einem sehr großen Teil der Bevölkerung der
Randgemeinden keine Zustimmung gefunden
hat.

Die Tatsache, daß dieses Gebietsänderungs
gelsetz nunmehr in Kraft trleten soll, hat zu
lebhaften Kundgebungen der Bevölkerung
der Randgemeinden geführt, die vor allem
durch die undemokratische Art und Weise der
Entscheidung über das Schicksal von 200.000
Menschen hervorgerufen wurde. Ohne ihren
Willen, ohne ihre Meinung zu respektieren,
wurde einfach über ihre Köpfe hinweg be
stimmt, ob sie bei Wien bleiben oder nach
Niederösterreich kommen Bollen. Und das von
zwei Regierungspartekn, die bei jeder Gele
genheit sozusagen für s'ich das Patent der
Demokratie in Anspruch nehmen, und die im
Jahre 1946 und auch nachher immer wieder
darauf hingewiesen haben, daß die Schaffung
von Groß-Wien durch das nationalsozialisti-

PRÄSIDENT 'SASSMANN : Ich eröffne die
Debatte. Zum Wort gemeldet hat sich als
Kontra,redner der Herr Abg. Du b 0 v s k y.

Der Hohe Landtag wolle bes·chließen:

,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 13. Juli 1954) betreffend
die Wiedererrichtung von Ortsgemeinden auf
Grund der Verfassungsgesetze über die Ge
bietsänderung Zlwischen den Bundes,ländern
Niederösterreich und Wien, wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzesbeschlus
ses das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte, diesen Antrag zum Beschluß zu
erheiben.
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kann. Nun muß es aber die erste Aufgabe
einer Volksvertretung sein, den Willen und
die Meinung der Bevölkerung zu respektieren.
Ich erlaube mir daher, dem niederösterreichi
schen Landtag folgenden Antrag zu unter
breiten (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließ'en:

"Um der Bevölkerung der Randgemeinden
Gelegenheit zu geben, selbst darüber zu ent
scheiden, welchem Bundesland sie angehören
will, wird die Landesregierung aufgefordert,
die notwendigen Maßnahmen zu einer Volks
befragung einzuleiten, deren Ergebnis als
Grundlage für eine Neuregelung der Gebiets
einteilung dienen kann."

Ich glaube, auf diese Art und Weise kann
man die Meinung der Bevölkerung respek
tieren und damit den Grundgedanken der
Demokratie verwirklichen.

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ge
Iangt Herr Landeshauptma'nnstellvertreter
Pop p.

Landeshauptmannstellvertreter POPP: Ho
her Landtag! Durch das vorlieg'ende Ge
meindewiedererrichtungsges<etz soll die Rand
gemeindenfrage, die wahrhaftig durch einein
halb Jahrzehnte die Bevölkerung befaßt hat,
nun eudgültigeiner Bereinigung zugeführt
werden. Es handelt sich im grundsätzlichen
um 97 Gemeinden, wovon 17 Gemeinden im
Bereiche des Landes bzw. der Gemeinde Wien
ve,rbleiben und 80 Gemeinden wieder unter
die Landeshoheit des Landes Niederösterreich
kommen sollen. Die Sozialistische Landtags
fraktion begrüßt dieses Gesetz, slie begrüßt
die Heimkehr dieser 80 Gemeinden, denn diese
80 Gemeinden waren niederösterreichische
Gemeinden, sind niederösterreichische Ge
meinden und sind bloß durch einen Gewaltakt
der nationalsozi'alistischen Ära vom Lande
Niederösterreich abgetrennt worden. Wenn
man von dies,er undemokratischen Art spricht,
dann müßte man meinen, daß es selbstver
ständlich wäre, diese faschistische Gewalttat
zunächst zu beheben, und dann erst die wei
teren Fragen der Auseinandersetzungen zwi
schen beiden Bundesländern zu klären. Tat
sächlich ist auch durch das Gebietsänderungs
gesetz vom 26. Juni 1946 des Bundes und
durch gleichlautende Verfassungsgesetze der
beiden Landtage von Wien und Niederöster
reich die Rückkehr der 80 Gemeinden nach
Niederösterreich festgelegt worden.

Es ist nur bedauerlich, daß es auf Grund
der Besatzungsverhältnisse acht Jahre ge
dauert hat, bis diese Frage endgültig geregelt
wurde, bedauerlich deswegen, weil sich selbst
verständlich in diesen acht Jahren viele Ver-

änderungen ergeben haben, die nunmehr
Schwie,rigkeiten auf den verschiedensten Ge
bieten mit sich bringen.

Die Sanktion dieses Gesetzes ist plötzlich
und in Wahrheit unerwartet gekommen ~ ich
nehme dies für alle an, und zwar für die
Bundesregierung, für die Landesregierung,
auch für die Regierungsparteien, ich weiß
aber nicht, ob auch unerwartet für die
Kommunistische Partei ~, und ich begreife
daher auch, daß es in manchen Bevölkerungs
kreisen ohne Unterschied der Partei, Be
fürcht~ngen und ein Für und Wider bei der
Erörterung dieser Frage geben mag, aber
schließlich muß meiner Meinung nach das
Sachliche in der Verwaltung dieser Gemein
den weiter das Interesse des BundesIandes

_Niederösterreich und ferner das Interesse der
gesamten Bevölkerung das Entscheidende bei
der Beurteilung dieser Frage sein.

Hoher Landtag! Gestatten Sie mir, in Er
gänzung der Ausführungen des Herrn Be
richterstatters und zur Feststellung der ge
schichtlichen Wahrheit noch einiges zu be
merken, wie ich überhaupt glaube, daß es
angezeigt wäre, wenn die niederösterreichi
sche Landesregierung förmlich ein Weißbuch
der Geschichte dieser Gemeinden für spätere
Zeiten verfassen würde.

Im Jahre 1938 wurden 97 Gemeinden von
Nieder(~3terrekh üder, wie ,es dann späte>X'
hieß, vom "Gau Niederdonau" abgetrennt und
dem "Gau Wien" angegHedert. Wenn ich mich
noch richtig entsinne, hat es sich damals um
rund 300.000 Einwohner gehandelt, also um
wesentlich mehr, als die heutige reduzierte
Bevölkerungszahl dieses Gebietes beträgt.
Niederösterreich hat damals für diesen sehr
beträchtlichen Gebiets- und Bevölkerung"ver
lust das nördliche Burgenland und große
Teile von Deutsch-Südmähren bekommen, also
einen wirtschaftlichen und finanziellen Aus
gleich· für das, was abgetreten werden mußte.
Als das Jahr 1945 gekommen war, erachteten
wir es als selbstverständlich, daß zu den
ersten Akten der provisor'ischen Staatsregie
rung und zur provisorischen Verfassung vom
1. Mai 1945 die Maßnahme kam, die Bundes
länder wieder in ihrem alten Umfang und in
ihren alten Grenzen herzustellen, denn das
war ja der Sinn der Bestimmungen der pro
visorischen Verfassung. Nur bezüglich Nie
derösterreichs wurde eine Ausnahmebestim
mung geschaffen, indem ausgesprochen
wurde, daß die 1938 abgetrennten 97 Gemein
den vorläufig bei Wien vel1bleiben, und z,war
so lange, bis durch ein zu schaffendes Gebiets
änderungsges,eltz die Gre!nzren zwischen den
beiden Bundesländern Niederösterreich und
Wien endgültig festgelegt werden. Ich darf

T
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, es wohl als eine hohe Einsicht und als Ent
gegenkommen des Landes Niederösterreich
bezeichnen, daß es in den Besprechungen des
Herbstes 1945 und später im F,rühjahr 1946
in Anerkennung der Tatsache, daß unsere
Bundeshauptstadt zu ihrer räumlichen Ent
wicklung als Großstadt ein größeres Gebiet
braucht, darunter Teile am Rande von Wien,
wie Atzgersdorf, Liesing usw., die mit der
Stadt schon verwachsen waren, nicht darauf
bestanden hat, daß alle 97 Gemeinden rück
gegliedert werden, sondern daß 17 Gemeinden
bei Wien verbleiben sollen. Ob diese Lösung,
die damals von allen Seiten als gut gedacht
war, weH wir auf ihre Verwirklichung dann
aoht Jahre warten mußten, momentan glück
lich ist, möchte ich dahingestellt sein lassen.

Das Gehietsänderungsgesetz wurde zuerst
im Wiener Landtag beschlossen wnd hierauf,
und zwar am 25. Juni 1946, aIso erst nach
dem Beschluß des Wiener Landtages, auch
vom niederösterreichischen Landtag beschlos
sen. Der Nationalrat hat das gleichlautende
Bundesgesetz am 26. Juli 1946 beraten und
beschloss,en.

Darf ich nun dem Herrn Abg. Dubovsky
gegenüber zunächst eine Feststellung an Hand
des Sitzungsprotokolls des niederösterreichi
schen Landtagls machen. Der Herr Abg.
Dubovsky hat in seiner Rede hier erk'lärt,
die Kommunisten hätten den Weg der Ab
stimmung vorgeschlagen.

Herr Abg. Dubovsky, das Gedächtnis der
Vertr,eter der Kommunistischen Partei in
dies1em Landtag scheint sehr kurz zu sein,
denn dieser Vorschlag wUIlde weder im Ver
fassungsausschuß des niederösterreichislchen
Landtages noch im niederösterreichischen
I.andtag, gemacht. Hier habe ich das Proto
koll. (Abg. Dubovsky: Als Lehrer wirst du
doch lesen können!) Wenn du zu mir -kommst,
wirst du es auch noch lernen (Heiterkeit),
nämlich richtig lesen und richtig ausleger,
lernen. (Abg. Dubovsky: Da hätte ich aber
einen schlechten Lehrer, da lasse ich mir
gleich das Schulgeld zurückgeben.) Wenn du
noch lange schwätzt, mußt du nach der
Schule hierbleiben. (Abg. Dubovsky: Abe;
nicht bei dir!) Bei mir, bei mir wirst du schon
etwas lernen.

Ich habe hier das Sitzungsprotokoll des
niedeIlösterreichischen Landtages vom 25. Juni
1946; in diesem Protokoll ist die Verhandlung
über den Gesetzentwurf, betreffend die Grenz
änderungen, enthalten. Berichterstatter w
diesem Verfassungsgesetz war der Herr Abg.
Dr. Riel, der Kremser Abgeordnete, der mitt
lerweile verstorben i'st. Herr Dr. Riel führte
zur Begrüadung des Antrages nach dem
Stencgrsphischen Protokoll, dem niemand

widersprochen hat, auch nicht die Vertreter
der Komunistischen Partei, wörtlich aus: "Die
Vereinbarung ist im Landtag von Wien be
r,eits Gesetz geworden. Es bJ,eibt daher nur
übrig, daß dieses Gesetz auch vom Landtag
von Niederösterreich besehlossen wird. Es
wurde im VerfaslsUingsausschuß durchberaten
und einhellig (Hörthörtrufe bei der SPö)
dem Landtag zur Annahme empfohlen."
( A bg. Dubovsky: M ornenterl! Was steht im
Protokoll des Verfassungsausschusses ? Ent
weder i.st da..~ eine Lüge oder ei'ne Ver
drehung! Was steht im Protokoll des Ver
fassungsausschusses? '- A,bg. Hainisch: Wer
hat das Wort?) Wenn der Herr Abg. Dr. Rie:l
hier falsch berichtet hätte, wäre es Aufgabe
der Kommunistischen Partei gewesen ...
(Abg. Dubovsky: Mit der Verdrehungs
methode kommst du mir hier nicht durch!)
Hier ist das gedruckte Stenographische Pro
tokoll und das ist die Beweiskraft bei jeder
ordentlichen Auseinanders,etzung. (Abg. Du
bovsky: Das Protokoll des Ausschttsses ist
die Beweiskraft!) Wenn dieses Protokoll des
Landtages - der Landtagsentscheid steht
über dem Entscheid des Verfassungsaus
schusses - nicht richtig wäre, dann hätte
eine Berichtigung durch die KommunistJische
Fraktion erfolgen müs,sen. Soviel zu dieser
einen Feststellung.

Aber, verehrte Damen und Herren, die
Kommunistische Partei hat sich mit ihrer
SteLlungnahme zu diesem Gesetz, als es .end
lieh vom hohen Alliierten-Rat sanktioniert
wurde, einige Tage Zeit gelassen. Der Alliierte
Rat hat am 11. Juni dieses Verfassungsgesetz
sanktioniert, und am 12. Juni haben alle
Tageszeitungen mit Ausnahme der "Volks
stimme" über diese Sanktion des hohen
Alliierten-Rates Berichte gebracht. Die
"Volksstimme" hat sich bis Dienstag, den
15. Juni, Zeit gelassen, wahrscheinlich, weil
sie bei ihrem Auftraggeber eIlst einholen
mußte, welche Stellung säe be~,ehen soll.
(Abg. Dubovsky: Da, ist der Popp gekommen
und hat gesagt: Bitte, rede doch dafür, dafJ
die Randgemeinden zurückkommen, sonst ...
Ich will dir nicht erzählen, was du alles ge
sagt hast.) Hören Sie weiter. (Abg. Dubovsky,'
Der Popp ist für die Rückkehr der Rand
gemeinden aus wahlgeometrischen Gründen!)
Es scheint das ganze Gesetz in erster Linie
vielleicht aus der Ursache sanktioniert wor
den zu sein, weil es der Komuni'stischen Par
tei dient. Wer die statistischen Daten kennt,
der weliß., daß bei,spielsweise die Kommu
nistische ,Parte! oder die VoHr,soppositton bei
der Wahl im Jahr 1953 nur in einem einzigen
Wahlkreis so viele Stimmen erhielt, um ein
Grundmandat zu bekommen. (Abg. Dubovsky:
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Auf Grund deiner Unterredung ist das eine
Frechheit) was du sagst. Der Herr Oberlehrer
müßte sich zur Tafel stellen.)

PRÄSIDENT SASSMANN (das Glocken
zeichen gebend): Herr Abg. Dubovsky,
Sie wurden bei Ihren Ausführungen auch
nicht unterbrochen.

LandEshauptmannstellvertreter POPP (fort
setzend): Schau, das ist dir ein bisserl unan
genehm, ich kann dir nicht helfen. Die
Kommunistische Partei hat im Wiener-Neu
städter Wahlkreis bei der letzten National
ratswahl 27.107 Stimmen erhalten. Wenn
die 80 Randgemeinden wegfallen, dann hat
sie um 8544 Stimmen weniger, es verbleiben
also 18.563 Stimmen, und damit ist die Vor
aussetzung für ein Gru'lldmandat bei den
Nationalratswahlen nicht mehr gegeben, und
es ist sogar die Frage, ob bei künftigen Land
tagswahlen noch die Wahlziffern erreicht we~

den, um ein Grundmandat im niederösterreI
chischen Landtag zu erreichen. Das sei nur
festgestellt. (Abg. Dubovsky: Aber e~ freut
mich daß du dir meinen Kopf zerbrlchstJ)
Das kann schon sein, daß ich mir deinen Kopf
zerbrechen muß, man muß sich um manche
arme Kinder annehmen. Nachdem ich die
Jugendfürsorge und die Betreuung der sch.~er

erziehbaren Kinder über habe - da gehorst
auch du dazu -, ist das selbstverständlich.
Du kannst auch in das Referat des Brach
mann gehen und auf den Reichenauerhof oder
nach Korneuburg kommen, da soll keine Kon
kurrenz zwischen Brachmann und mir herr
schen.

Aber nun, verehrtes Haus, zur Sache selbst.
Ich glaube, daß die Frage der Rückgliederung
der Randgemeinden weder- von einem partei
politischen Gesichtspunkt noch von einer zu
fälligen Wahlgeometrie betrachtet werden
kann, sondern einzig und allein vom Stand
punkt des Interesses der Bevölkerung und
vor allem auch vom Standpunkt des Landes
Niederösterreich betrachtet werden muß.
Denn für Niederösterreich bedeuten 150.00D
Einwohner bei einem Einwohnerstand von
1,250.000 nicht weniger als 12 Prozent der
gesamten Bevölkerung. (Abg. Dubo1!sky: Wie
ist das bei Ybbs-Persenbeug?) Da haben wir
auch einen niederösterreichischen Standpunkt,
aber das gehört nicht hierher, du redest von
etwas anderem.

Nun gestatten Sie, daß ich mich mit dem
Worte "Volksabstämmung" doch einigermaßen
auseinandersetze. Der Herr Abg. Dubovsky
hat auch einen Aufforderungsantrag einge
bracht. Dazu muß ,ich zunächst feststellen,
daß für eine Volksabstimmung, wie jeder-

mann weiß, und wie auch der Abg. Dubovsky
weiß, zunächst die gesetzlichen Voraus
setzungen fehlen (Abg. Dubovsky: Die sollen
hier eben geschaffen werden!). Es wurde
auch im Wiener Landtag durch Magistrats
direktor Dr. Kienzl in einem Rechtsgutachten
ausdrücklich ausgeführt, daß die Voraus
setzungen vom Standpunkt der Bundesver
fassung fehlen, und er hat auch festgestellt,
daß auch die Wiener Verfas,sung eine Volks
abstimmung nicht kennt und daher auch vom
Standpunkte Wiens in seinem Bereich eine
Volksabstimmung nicht möglich ist. Der Herr
Magistratsdirektor hat aller:dings gemeint, es
stünde im Bereiche der Möglichkeit des Lan
dos Niederösterreich, nach dem 1. September
ein solches Volksabstimmungsgesetz in seiner
Verfassung zu verankern. Dazu erkläre ich,
daß die Frage, ob in Niederösterreich die
Volksabstimmung eingeführt wird, wohl eine
Angelegenheit der niederösterreichischen
Landesregierung und selhstverständlicher
wei~e einzig und allein eine Angelegenheit
des 'l1iederösterreichischen Landtages und
sonst keiner anderen Instanz i,st. Aber man
könnte unter Umständen der Frage der
Volksabstimmung sicherlich nähertreten. Die
Frage, die sich aber hierbei für mich und die
~ich für uns erhebt, ist bloß: Wer wäre
eigentlich bei einer Volksabstimmung beru
fen, seine Stimtpe abzugeben? Die jetzigen
Befürworter der Volksabstimmung reden
immer davon in einer Art und Weise, als ob
es sich nur um eine Änderung von Grenzen
zwischen zwei Gemeinden handeln würde, in
Wirklichkeit aber ist ja das eine Grenzände
rung zwischen zwei Ländern, und es werden
daher die wirt~chaftlichen, die sozialen, die
finanziellen Verhältnisse nicht nur einiger
Gemeinden berührt, sondern auch im wesent
Lichen die Interessen des gesamten Bundes
landes Niederösterreich. - Wenn man also
von einer Volksabstimmung sprtcht, dann
müßte man da,s Land in seiner Gesamtheit,
also seine gesamten Wähler befragen, das
heißt, es müßte eine Befragung im ganzen
Lande Niederösterrekh durchgeführt werden.
Die Bundesverfassung selbst kennt ja bei
einer Grenzänderung zwischen zwei Ländern
die meines Erachtens selbstvenstärndliche und
weise Bestimmung, daß Grenzänderungen
zwischen zwei Ländern nur möglich sind,
wenn diebeiden Länder einheitliche, gleich
lautende Verfassli'ngsge~etze beschließen und
als dritte Instanz auch der Bund 1m National
rat das gleichlautende Verfa,ssungsgesetz be
schließt.

Hohes Haus! Wir verstehen zweifellos
manche Befürchtungen, die aus den Kreisen
der Bevölkerung der Randgemeinden kom-

T
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men, und es wird ~ das sage ich ganz ernst
--, sicher an der Mehrheit de,s Hohen Hauses
liegen, zur Beruhigung dieser Bevölkerung
beizutragen und in ihr die Erkenntnis zu
erwecken, daß wir die Autonomie der Gemetin
den und ihr Recht der Selbstverwaltung
achten, weiter, daß ihre erworbenen Rechte,
sei es auf dem Gebiete der Personalmaßnah
men, des SchulJwesens, des Fürsorgewesens,
des Kindergartenwesens u. dgl., selbstver
ständlich gewahrt werden, und daß die Be
völkerungsteile nicht fürchten müssen, daß
sie mit einer Schädigung aus der einen Ge
meinschaft herausgenommen und in eine
andere Gemeinschaft hineingenommen wer
den. Manchmal hat es den Anschein, als ob
nicht immer die Rechte der Gemeinden ge
wahrt werden. Ich will hier k'eine Details an
führen, aber die Verhandlungen der letzten
Monate würden wahrhaftig einigen Hinweis
dafür geben. Ich hoffe, daß die Eingliederung
dieser Gebiästeile tatsächlich vielleicht zur
Einsicht führt, wie notwendig hier die ge
metnsame Arbeit für das Land Niederöster
reich und für die Verwaltungsigemelinden ist,
und daß nur sachliche Gesichtspunkte maß
geblich sein sollten. Sicherlich muß aus dem
Anlaß der Wiedergeburt dieser Gemeinden ~
sie sind ja noch gar nicht e}aistent, sie müs
sen ja erst wieder geboren werden, es muß
ja auch ein förmlicher Akt ihres Wieder
erstehens geschaffen werden ~ dem Gedan
ken der Schaffung von leistungsfähigen Ver
waltungseinheiten Rechnung getragen werden.

Wir begrüßen dieses Gesetz daher, aber
nicht aus Gründen des Proporzes oder der
Wahlgeometrie. Wenn angeführt wurde, daß
eine Gemeinde Schwechat mit etwas über
13.000 Einwohnern und eine Gemeinde
Klostemeuburg mit etwas über 23.000 ent·
steht, weiter daß eine Reihe von anderen
kleineren Zusammenlegungsmaßnahmen vor
gesehen sind, so sage ich hierzu, daß wir es
begI1üßen würden, wenn noch eine oder die
andere, aus den örtlichen Notwendigkeiten sich
ergebende Zusammenlegung durchgeführt
werden könnte. Es entspricht auch unserer
Meinung, daß beilspielsweise Fischamend
Markt und Fischamend-Dorf zusammengelegt
werden sollen. Aber der Herr Abg. Dubovsky
irrt sich, wenn er glaubt, die eine Gemeinde
habe eine ÖVP-Mehrheit und die andere eine
sozialistische Mehrheit; beide Gemeinden
haben nämlich eine sozialistische Mehrheit!
'Wir hätten es auch begrüßt, wenn Lanzendorf,
das jetzt in zwei Teile geteilt wird, früher in
drei Teile geteilt war, in eine einheitliche
Gemeinde zusammengelegt worden wäre.
Vielleicht wäre es, wenn die Zeit nicht so

drängend wäre, auch möglich gewesen, eine
neue Form der Selbstverwaltung im Mödlinger
Gebiet zu bekommen.

Das sind aber alIels Fragen, die man später
einmal überleg,en kann, überlegen auch des
wegen, weil ja die Gemeindeordnung vorsieht,
daß dann, wenn sich die Gemeinderäte von
zwei oder mehreren Gemeinden für eine Ge
meindezusHJmmenlegung aussprechen, diese
auch durchgeführt werden kann. Ich bin
überzeugt, wenn die Vertretungen zweier Ge
meinden einen solchen Beschluß fassen, dann
werden auch die niederösterreichische Lan
desregierung und der niederösterreichis-che
Landtrag' einer solchen Zusammenlegung
selbstverständlich zustimmen.

Ich glaube, daß neben formalen Bestim
mungen, die wir heute zu beschließen haben,
wohl das wichtigste ist, nunmehr alles vor
zubereiten, daß die Konstituierung dieser Ge
meinden, die per 1. September vollzogen wird,
erfolgen kann und daß rechtzeitig Vorsorge
für die Durchführung der Landtagswahlen
getroffen wird. Wir werden derzeit provisori
sche Gemeindeausschiisse bestellen, die so
lange im Amte bletiben, bis die Gemeinden bei
den im Jahre 1955 stattfindenden allgemeinen
Gemeinderatswahlen !die Möglichkeit haben
werden, in freier Wahl ihre eigene Gemeinde
vertretung endgültig zu wählen.

Wir sind auch der Meinung - und dies
ist in den Besprechungen der Landesregie
rung auch schon zum Ausdruck gekommen-,
daß per 1. September die notwendigen Mittel
bereitgestellt werden müssen, damit die Ge
meinden sofort mit der Arbeit beginnen kön
nen. Wir Siind uns kIar, daß es zweifellos eine
Reihe von Schwierigkeiten geben wird, be
sonders am Beginn der Selbstverwaltung der
Gemeinden. Aber, verehrte Damen und Her
ren, die Zeitverhältnisse haben sich ja doch
Echon zum Besseren gewendet. Man überlege
nur, wie schwer es in den Maitagen des Jah
res 1945 war, eiine neue Gemeindeverwaltung
aufzurichten, in einer Zeit der furchtbaren
Zerstörungen, in einer Zeit, in der es keine
Verkehrsweg,e gab, in einer Zeit, in der keine
Bezlirkshauptmannschaften bestanden und die
einzelne Gemeinde mit der zentralen Verwal
tung des Landes nicht in Verbindung treten
konnte. Und doch haben unsere Gemeindever
walter, angefangen von der kleinsten Dorf
gemeinde bis zu den großen Industriegemein
den, die Selbstverwaltung wieder aufgebaut.
(Beifall bei der SPÖ.) Wir können mit Stolz
sagen, daß die 'niederösterreichischen Gemein
den eine wahrhaft beispielgebende Aufbau
arbeit in unserem Lande geleistet haben.
(Beifall bei der SPÖ.) Ich glaube, daß auch
die zurückgekehrten Gemeinden gleich den
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alten niederösterreichischen Gemeinden im
gleichen Sinne arbeiten werden.

Es wird sicherlich noch eine Reihe anderer
~chwieriger Probleme geben, wie die finan
zielle und die vermögensrechtliche Auseinan
dersetzung, die Personalfragen, die Über
nahme der Schulen, der Kindergärten, der
Mutterberatungsstellen usw. Die Objektivität
erfordert es, auszusprechen, daß auch die Ge
meinde Wien in den von ihr gleichsam treu
händig verwalteten Gebieten vieles geleistet
hat; das wollen wir anerkennen. Die Objek
tivität erfordert es aber anderseits auch, fest
zustellen, daß die Gemeinden in ihrer Selbst
verwaltung und mit Unterstützung des Lan
des ebenso in der Lage sein werden, für die
Zukunft Entscheidendes und Großes zu
leisten. (Neuerlicher Beifall bei der SPÖ.)

Für das Land Niederösterreich bedeutet
der Zuwachs von 150.000 Einwohnern, also
das Ansteigen seiner Bevölkerung von
1,250.000 auf 1,400.000, eine Stärkung seiner
wirtschaftlichen und finanZiiellen Kraft. Für
uns, meine Damen und Herren, erwächst
daraus ohne Unterschied die Verpflichtung,
diesen Gemeinden jede FÖl'derung und Unter
:ctützung zu leihen, insbesondere am Beginn
ihrer Verwaltungstätigkeü. Für uns entsteht
die Verpflichtung, die in der Gemeindeord
nung festgelegten autonomen Rechte dieser
Gemeinden zu wahren und sie auszubauen.
Für uns erwächst aber auch die Verpflich
tung, den Einwohnern dieser Gemeinden vor
allem zum Bewußtsein zu bringen, daß sie als
Bürger des Landes Niederösterreich beruhigt
der Zukunft entgegensehen können. Es möge
die gesamte öffentlichkeit, es mögen die
Menschen, die draußen in den Randgemein
den wohnen, zur Kenntnis. nehmen, daß wir
aus diesem Bewußtsein und aus der echten
Interessenvertretung dieser Bevölkerung her
aus für dieses Gesetz heute stimmen werden,
weil wir uns der Hoffnung hingehen, daß da
mit auch für dieses Gebiet eine gute Zukunft
gesichert sein wird. (Beifall bei der SPö.)

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ge
langt der Herr Abg. H i I gar t h.

Abg. HILGARTH: Hohes Haus! Wir haben
heute bereits über zwei Gesetzesvorlagen ab
gestimmt, die sich zwangsweise durch das
Inkrafttreten des Gebietsänderungsgesetzes
am 1. September und mit Rücksicht auf die
Landtagswahlen im Oktober 1954 ergeben.
Das dritte Gesetz, das auch mehr oder
weniger mit dieser Materie in Zusammenhang
steht und d'ie Wiedererrichtung der ehemali
gen Gemeinden Niederösterreichs beinhaltet,
steht nun zur Debatte und vor der Abstim
mung.

Ich möchte eingangs me,iner Ausführungen
betonen. daß die Österreichische Volkspartei
die Wiederkehr dieser Randgemeinden in ihr
ursprüngliches Heimatland Niederösterreich
aus ganzem Herzen begrüßt. (Beifall bei de'(
ÖVP.) Wir können uns,erer Freude und ebenso
unserer Zuversicht auf eine glücklichere Zu
kunft für diese Gemeindem um so mehr Aus
druck geben, als wir auf Grund der vorliegen
dEn statistischen Daten nachweisen können,
daß mit unserer offenen Zustimmung zu die
ser Rückkehr der Gemeinden micht der ge
ringste parteipolitische Wunsch der Öster
reichischen Volkspartei verbunden ist. Wenn
Sie aus den Wahlen des Jahres 1949 die ent
sprechenden Schlüsse ziehen, so müssen Sie
erkennen, daß die Österreichische Volkspartei
im Randgebiet mit einer Stimmenanzahl von
rund 34.000 gegenüber der Sozialistischen
Partei mit 47.000 Stimmen ziemlich weit im
RÜCKstand war, so daß wir auf Grund dieser
Feststellung sagen können, wir hätten gerade
die Letzten sein müssen, die aus parteipoliti
schen Gründen die Rückkehr dieser 80 Ge
meindem nach Niederösterreich gefördert hät
ten. Ich muß hier aber auch den Worten des
Herrn Landeshauptmannstellvertreters Popp
beipflichten, mit denen er sich mit der Kom
munistis,chen Partei auseinandergesetzt hat.
Auch hier ergeben die Zahlen wieder ein voll
kommen klares Bild. Wir dürfen nicht ver
gessen, daß es im Randgebiet im Jahre 1949
9433 Stimmen für die Kommunistische Partei
beziehungsweise für die "V-Null" - damals
noch Linksblock - gegeben hat, welche Be
zeichnung so ziemlich ein und dasselbe bedeu
tet. Feststeht, daß sich diese Stimmenzahl
trotz dem Wandel aller Namen und auch aller
Wahljahre immer nur um den Prozentsatz von
fünf bewegte,aber wenn wir dem Wunsch der
Kommunistischen Partei, der schon in der
Sitzung des Verfassungsausschusses angedeu
tet wurde und auch jetzt im Hohen Haus wie
der zum Ausdruck gekommen ist, gefolgt hät
ten, so wäre das das Harakiri der Kommuni
stischen Partei in Niederösterreich geworden.
Nun, wir waren so gut und haben dieser
Sache nicht die Zustimmung gegeben. Wenn
die Kommunistische Partei seit den Wahlen
im Jahr 1953 im Parlament von fünf Män
nern, also einer Tarockpartie mit ,einem Kie
bitz, jetzt nur auf eine reine Tarockpartie
heruntergefallen ist, so wäre es, wenn das
Gebietsänderungsgesetz nicht zustande ge
kommen wäre, wahrscheinlich soweit gekom
men, daß mangels eines Grundmandates auch
von den vier Männern kein einziger nach der
nächsten Nationalratswahl Sitz und Stimme
im Nationalrat hätte. Es ist daher eigentlich
gar nicht der Gedanke von der Hand zu wei-

r



Landtag von Niederösterreich. V. Session der V. Wahlperiode. 22. Sitzung am 13. Juli 1954. 631

sen daß die Kommunistische Partei gerade
ded beiden Mehrheitsparteien dafür Dank
sagen müßte, daß dieses Gebietsänderungs
gesetz durchgeführt wurde, denn ansonsten
wäre vielleicht nicht nur im Nationalrat, son
dern unter Umständen sogar auch hier im
niederösterreichischen Landtag so ein Erd
rutsch auf Gvund dieses Gebietsänderungs
gesetzes eingetreten.

Was ich mit diesen Worten zum Ausdruck
bringen wollte ist, daß die Österreichische
Volkspartei nicht mit den geringsten Hinter
gedanken für die Wiederkehr der 80 Rand
gemeinden eingetreten ist, sondern daß die
Österreichisohe Volkspartei einzig und allein
die Wiederherstellung des verfassungsmäßi
gen Rechtes anstrebte, das in den verschie
densten Bestimmungen seit dem Jahre 1945,
sowohl bei jder provisorischein Sltaatsreg1ie
rung als auch im Rahmen des ersten Natio
nalrates, gewählt im Jahre 1945, zum Aus
druck gekommen ist, worin es heißt, daß
dieser Staat wieder als Bundesstaat zu er
richten ist, daß dieser Bundesstaat als seine
Glieder die Bundes,länder hat, und daß diese
Länder im Gedanken der Verfassung von
1920 wieder zu errichten sind, das heißt, mit
allen Machtbefugnissen, aber auch mit allen
geographischen Grenzen, die diese Länder im
Jahre 1920 besessen haben.

Es ist selbstverständlich, da[3 die ÖVP den
größten Wert darauf legt, daß den rückge
gliederten Gemeinden die verfassungsmäßi
gen Rechte in vollem Umfange wieder zugute
kommen, und wir stimmen mit den Ausfüh
rungen des Herrn Landeshauptmannstellver
t1'ete1's Popp vollkommen überein, daß wir
hier im Landtag die Rechte der Gemeinden
auch der rückkehrenden Gemeinden - auf
das beste wahren und schützen werden. Es ist
daher der Vorwurf, der uns bei verschiedenen
Anlässen aber auch in der Presse des öfteren
gemacht wurde, daß wir nämlich aus partei
politisehen, egoistischen Gründen so sehr für
diese Vorlage eintrEten, e~tschieden zurück
zuweisen.

Es ist nicht ganz uninteressant und fast
ein bisserl pikant, daß wir aus der Wechsel
rede zwischen meinem Vorredner und dem
Zwischenrufer so manches erfahren haben;
wir hätten ansonsten gar nicht geglaubt, daß
es solche Teilungsbestrebungen gibt, Bestre
bungen, die darauf hinzielen, in Niederöster
reich im Herbst 1954 die Mehrheit zu errin
gen. Ich muß dem Herrn Abg. Dubo\Tsky
herzlich dafür danke'n, daß er uns den Blick
hinter die Kuliss,en etwas geöffnet hat, wobei
ich sagen muß: Herr Landeshauptmannstell
vertreter Popp, Sie haben ja schon sowohl
hier im Hause, a,ls auch im Ausschuß sehr

offen gesprochen und keine Mördergrube aus
Ihvem Herzen gemacht, denn Sie haben be
hauptet, wir hätten keine Mehrheit mehr, und
im Jahre 1954 weI'den wir die Konsequenzen
aus den Dingen zie"hen müssen. (Landeshaupt
mannsteUvertreter Papp: Die Statistik hat es
gesagt) was waUen Sie! - Abg. Zach: Keine
Mehrheit} aber keine Umkehr der Mehrheit!
-- LandeshauptmannsteUvertreter Papp: Ich
habe nur behauptet} Ihr habt sie nicht mehr!)
So war das nicht, es war manchmal deutlicher
ausgedI"Ückt.

Nun glaube ich, ist es notwendig, daß wir
gerade in dem Augenblick, wo wir vor der
Wiedererrichtung dieser Gemeinden stehen,
womit eigentlich der Kernpunkt der Rück
gliederung. der Randgemeinden nach Nieder
österreich erreicht ist, uns mit dem Werde
gang des Problems beschäftigen, denn nicht
darum geht es mir, in der Vergangenheit
herumzuwühlen, sondern es geht mir daI'um,
aus den vergangenenEreignisiSen zu lernen,
damit wir in der Zukunft wissen, was auf die
sem Gebiete zu geschehen hat.

Ich habe bereits erwähnt, daß der Bundes
staat österreidl eine Zusammenfassung des
Willens der einzelnen Länder gewesen ist.
Wir kennen alle die Unglückstage des J8Jhres
1938. Wir wollen hier nicht rechten, wer zu
diesem UnheH a:m meisten beigetragen hat.
Eines steht fest, die Bevölkerung ist damals,
als diese Trennung stattgefunden hat, nicht
vielleicht im Sinne des Herrn Abg. Dubovsky
befragt worden, es ist aber interessant, daß
zwischen dem Gesetz vom 1. Oktober 1938,
das durch einen Federstrich der Berliner
Machthaber geschaffen wurde, und zwischen
dem Gesetz, das im Jahre 1946 geschaffen
worden ist, ,sowohl in der Form als auch in
der Titelgebung ein wesentlicher und bezeich
nender Unterschied besteht. 1938: Der will
kürLiche Federstrich eliner Regierung. 1946:
Der freie Entschluß einer frei gewählten
Volksvertretung. Dieses Gesetz, das auch
einen anderen Namen trägt, und zwar "Ge
bietsänderungsgesetz", zum UnteI1schied von
dem damaligen "Grenzänderungsgesetz oder
GebietsteiIungssgesetz", ist in einer echt
demokratischen Art, in einer demokratischen
Verfassung, durch eine demokratisch zu
sammengesetzte Körperschaft und nicht im
faschistischen Sinne,sondern im Sinne eines
demokratischen Staates gefaßt worden, und
nur durch andere Mittel wurde verhindert,
daß es sofort in Wirklichkeit umgesetzt
werde.

Wir freuen uns, daß auch in diesen Kveisen
die Elinsicht Platz gegriffen hat, daß auf die
Dauer gegen eine solche einheitliche Willens
bildung des Nationalrates kein Widerstand
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geleistet werden kann, und daß nun endlich
einmal nach fast achtjähriger Dauer die ein
stimmige Zustimmung des Alliierten-Rates
zu diesem Gesetz erfolgte. Aber es wurden am
1. Oktober 1938 nicht nur Niederösterreich
und \Vien einer Veränderung unterzogen,
sondern. wir wissen, daß die dnmaligcn
I\fationalsozialistcn, wenn sie einmal an
gefangen ha ben zu essen, einen sehr großen
Hunger hatten und nicht so bald gestillt
warEn. Ein Land ist nämlich im Jahre 193':3
gänzlich verschwunden. das war das Burgen
land. Die Hälfte erhielt Niederösterreich, die
zweite Hälfte wurde dem damaligen Gau
Steiermark zugewiesen. Man hat aber auch
das Land Steiermark nicht in Ruhe gelassen,
und weil es den südlichen Teil des Burgen
landes bekommen hat, hat man das Ausseer
Land Oberösterreich zugesellt. Wenn man
weiter blickt, hat man auch jenem Lnnd, das
traditionsmäßig am meisten an seinen Ein- I

richtungen festgehalten hat, nämlich dem
Land Tirol, das schon im Jahre 1918 ver
kleinert wurde, Osttirol weggenommen, dem
damaligen Gau Kärnten zugeschlagen und
Nordtirol mit Vorarlberg zu. einern einzigen
Gau Tirol vereinigt. Nun haben sich die Dinge
weiterentwickelt, und wir kommen zum Jahre!
1945. Am 27. April 1945 hat die demokra
tische provisorische Staatsregierung die so
genannte Proklamation erlassen, womit die
Unabhängigkeit Österreichs wiederhergestellt
werden sollte. Diese Proklamation spricht
aus, daß der Bundesstaat im Geiste des Ver
fassungsgesetzes des Jahres 1920 wieder zu
erstehen hat, und es ist selbstverständlich.
daß dann der Artikel 2 dieses Verfassungs
gesetzes, der die Rechte der Länder u:J.d den
Gebietsumfang der Länder bestimmt hat, in
seiner vollen Wirksamkeit wieder in Kraft
getreten ist. Diese Bestimmung wurde am
1. :Mai 1945 in der sogenannten vorläufigen
Verfassung im Staatsge2etzblatt NI'. 5 fest
gehalten, und im ~ 3 dieses Gesetzes sind die
Grenzen der Länder wieder genau bestimmt.
Man hat nur bei Wien und Niederösterreich
eine Ausnahme gemacht, und diese Ausnahme
bei Wien und Niederösterreich hatte wohl
eine Begründung. Das hat auch bereits der
Herr Landeshauptmannstellvertreter Popp in
einigen Sätzen angedeutet. Wir dürfen näm
lich nicht vergessen, daß zwischen dem Jahre
1938 und dem Jahre 1945 bzw. 1954, wo dieses
Gesetz in Wirklichkeit umgesetzt werden
kann, ein Zeitraum von acht bzw. sechzehn
Jahren verflossen ist. und es ist eine Selbst
verständlichkeit, daß eine dEnkende Körper
schaft, die frei entscheidet, nicht sinnlos dort
anknüpft, wo im Jahre 1938 der Faden ab
gerissen ist. Denn nicht nur die Zeitdifferenz

von 1938 bis 1945 oder 1954 hat die Verhält
nisse geändert und uns vor neue Probleme
geEtellt, die neu gelöst werden müssen, son
dern es haben sich in diesen wenigen Jahren
Ereignisse begehen, die ansonsten die Mensch
heit in Jahrhunderten nicht erlebt haben. Die
Umwälzungen, die auf technischem, auf poli
tischem und auf volkswirtschaftlichem, aber
auch auf sozialem Gebiet seit dieser Zeit ein
getreten sind, lassen ,es fast nicht mehr zu,
planlos einfach das wiederherzustellen, was
im Jahre 1938 abgerissen worden ist. Darum
war Niederösterreich auch dafür zu haben,
daß bei einer endgültigen Grenzziehung
zwischen Wien und Niederösterreich nicht
schematisch nach dem Vorbild des Jahres
1938 vorgegangen, sondern der Entwicklung
Rechnung getragen wird. Daher werden jene
Gebiete, deren Angliederung an Wien sich
sowohl wirtschaftlich als auch städtebaulich,
verkehrstechnisch und den Gesichtspunkten
der Raumgestaltung entsprechend als eine
Notwendigkeit erweist -~- ich bin selber aus
einer diesen Gemeinden und kenne daher die
Verhältnisse --, im Hinblick auf diese höhere
Notwendigkeit von Niederösterreich ab
getreten und dem Land Wien einverleibt.

Damals, am 1. Mai 1945, war der Gedanke
maßgebend, diese Frage später durch ein
Verfassungsgesetz des neugewählten National
rates endgültig lösen zu lassen, weil es bei
dieser Fülle von administrativen Maßnahmen
selbstverständlich nicht möglich war, die
Trennung von heute auf morgen vorzu
nehmen. Reif wurde diese Sache endlich am
25. Juni 1946 oder, besser gesagt, in der Früh
jahrszeit bzw. im Frühsommer 1946. In dieser
Zeit kam der Beschluß der drei gesetzgeben
den Körperschaften zustande, der die Grenz
änderungen zwischen Wien und Niederöster
reich endgültig festlegte.

Seit dem Jahre 1946 mußten acht Jahre
vergehen, bis der Wunsch der Niederöster
reicher und der Randgemeinden endlich seine
Erfüllung finden konnte. Verstehen können
wir das allerdings nicht ganz. Wir wissen ja,
welche Hindernisse es da gegeben hat, und
wir Niederösterreicher sind es nun schon
gewohnt, die Stiefkinder in unserem Staat zn
sein; ich spreche da die Sprache des Herrn
Abg. Dubovsky, der das immer wieder be
hauptet. Das Burgenland wurde vereinigt, das
Ausseer Land ist wieder zu Steiermark ge
kommen, Osttirol ist wieder bei Nordtirol und
Vorarlberg wieder ein selbständiges Bundes
land. Nur unsere 80 Gemeinden waren noch
immer nicht bei Niederösterreich, trotzdem
das Verfassungsgesetz zu unseren Gunsten
entschieden hat. Wir freuen unH, daß nun auch
diese acht Jahre vergangen sind und das
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Gebietsänderungsgesetz nun endlich am
1. September 1954 Wirklichkeit wird.

In der Vorlage werden die verschiedenen
Gemeinden 3Jufgezählt, die wiedererrichtet
oder zu größeren Einheiten zus1ammengelegt
werden. Im Gegensatz zum Herrn Abgeord
neten Dubovsky muß ich dazu sagen: Alle
vVünsche sind nicht auf einmal zu erfülIen.
Nun heißt es zunächst einmal den Rechts
zustand so rasch und so einfach als möglich
herzustellen, und später wil'd die Möglichkeit
sein, noch manches zu ändern, was heute viel
leicht einen StreitfalI darstellt.

Wenn Sie glauben, Herr Abg. Dubovsky,
daß das immer nur mit einer Volksbefragung
zu machen iiit, dann muß ich Ihnen dasselbe
sagen, was Sie heute schon einmal gehört
haben. Volkshefragungen, bei verschiedenen
Vereinen oder kleinen Grüppchen durch
geführt, interessieren uns nicht, denn die
bringt ma'n bald zusammen. Ich bin fest da
von überzeugt, daß es nicht allzu schwierIg
sein würde, in Meidling eine Gruppe von
Leuten zusammenzubringen, die den Anschluß
an Margareten verlangen, weil dort der 62er
beEser durchfährt als in Meidling.

Da Sie schon so sehr auf diesem demo
kratischen Recht der Volksbefragung be
stehen. Herr Abg. Dubovsky, möohte ich die
Frage an Sie richten, wie es denn östlich oder
nördlich von uns aussieht. Wird !l!uch da bei
jeder derartigen Änderung die Bevölkerung
gefragt, ob sie damit einverstanden ist oder
nicht, oder wird das einfach gemacht, ohne
daß das Volk diesbe2Jüglich gehört wird?
Aber diesen Weg wollen wir ja gar nicht
beschreiten. Wir werden im Gegenteil noch
Gelegenheit hahen, über dieee Dinge Zl1

sprechen.

Wenn Sie, Herr Abg. Dubovsky, glauhen,
daß die Österreichische Volkspartei durch die
Schaffung von Groß-Klosterneuburg gleich
sam eine Domäne in Besitz genommen hat
geg:enüber der Domäne der Sozialisten, die
Schwechat heißt, dann irren Sie sich. Ich bin
der festen Überzeugung, daß weder die Sozia
listische Partei noch die Österreichische
Volkspartei die Absicht haben, zwei neue
Republiken an der Grenze Wiens entstehen zn
lassen. Es ist vielmehr die Einsicht durch
gedrungen, daß jedes dieser Gebiete, von
denen jedes organisch gewachsen ist, in ver
waltungstechnischer Beziehung eine Einheit
bilden sollen. Darum wurde die Entscheidung
in der heute zur Debatte stehenden Gesetz
vorlage sO getroffen. Hinskhtlich Fischamend
brauchen Sie ja nur den Abg. Ernecker zu
fragen, der da unten zuständig ist, und er
wird Ihnen die Auskunft geben, daß dort
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weder die Mehrheit noch die Österreichische
Volkspartei falIen wird.

Aber, Hohes H3Jus, durch dieses Gesetz,
das nun mit 1. September wirksam wird, sind
noch verschiedellle andere, Dinge bereinigt
worden. Zunächst stellen wir einmal mit Ver
gnügen fest, daß ein Zwitterzustand zwisohen
Wien und Niederösterreich mit dem 1. Sep
tember 1954 endHchsein Ende g,efunden hat.
Es steht im Laufe der verschiedenen Gesetz
gebungen, oder ich möchte auch sagen, bei
Betrachtung der verschiedenen Staaten, die
eine Verfassung besitzen,a:ls Unikum da, daß
ein Teil eines Landes seine politische Ver
tretung in ein anderes Land wählt, und daß
die Verwaltung dieses Gebietes vom Nach:bar-·
land besorgt wird. Wenn Sie das auf Wien
und Niederösterreich anwenden, so müssen
Sie mir recht geben, daß der Zustand auf die
Dauer unerträglich gewesen wäre, daß die
Randbevölkerung ihre politische Vertretung
in den niederösterreichischen Landtag entsen
det und dieses selbe Gebiet verwaltungsmäßig
vom Nachbarland Wien erfaßt wird, daß auf
der einen Seite die politische Vertretung im
Land Niederösterreich ihre Tätigkeit für das
Randgebiet entfaltet und die Steueranteile
dieser Be'völkerung in das Nachbarland Wien
fließen. Es ist die erste Feststellung, die ich
machen möchte, nämlich daß mit diesem Ge
setz im Sinne einer Ordnung von Verwaltung
und politischer Vertretung ein Erfolg zu ver
zeichnen ist. (Beifall bei der ÖVP.)

Es kommt aber noch ein zweites solches
Unikum dazu, und zwar eilll Unikum, das auf
die Dauer auch verfassungsrechtlich nicht zu
halten g·ewesen wäre, wie auch der Verf~s
sungsgerichtshof in bezuga.uf die Duroh
führung der Wahlen einen ganz eindeutigen
Standpunkt eingenommen hat: Er sa;gt näm
lich (liest): "Der Verfassungsgerichtshof er
kennt keineswegs, daß diese unterschiedLiche
Behandlung der Randg:emeinden bei Durch
führung der Wahlen in den Landtag von
Niederösterreioh im Jahr 1949 und bei der
Bemessung der dem Lande Niederösterreich
im Bundesrat zukommenden Zahl von Mit
gliedern" - das ist nämLich die zweite Frage,
die jetzt dr.ankommt - "nicht vom ver
fassungspolitischen Standpunkt bedenklich
erscheint. Denn als einwandfrei könnte nur
eine Lösung angesehen wellden, die für die
Wahl in den Landtag und für die Wahl der
vom Landtag in den Bundesrat zu entsendelll
den MitgIieder den gLeichen territorialen
Bereich zur rechtHchen Grundlage nimmt. Die
Reg;elung des Artikels 1 des Bundeslver
fas.sungsgesetzes vom 9. Juni 1949, BGBI.
Nr. 155, sohließt aber geradezu aus, das
Gebiet der Randgemeindoo dem Landes.gebiet
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von Niederösterreich auch für die vom Land
tag vorzunehmende Wahl in den Bundesrat
zuzurechnen. "

Damit kommt durch die Inkraftsetzung
dieses Gesetzes am 1. September neben der
Regelung der politischen Vertretung und der
Verwaltung in zweiter Linie die Berechnung
der Bundesratsmandate für Niederösterreich
und Wien in Frage. Es ist eine Selbstver
ständlichkeit für jeden, der die Verfassung
kennt, daß die Bundesratsmandate auf Grund
der Wählerzahlen durch den betreffenden
Landtag zu bestimmen sind, während bei uns
das Unikum bestanden hat, daß zwar die
Randbevölkerung nach Niederösterreich ge
wählt hat, aber für die Berechnung der Bun
desratsmandate zum Landtag Wien gezählt
wurde. Ich möchte nur fragen, wo da eine
Begründung, wo aber auch die einfache Logik
für eine solche Einstellung liegt.

Es ist weiter eine notwendige Forderung 
und das ist gleichzeitig auch ein Versprechen
der Österreichischen Volkspartei an die Be
wohner der Randgemeinden -, daß der so
genannte abgestufte Bervölkerungsschlüssel in
der Aufteilung der gemeinsamen Steuern, der
bis heute für diese 80 Randgemeinden gilt,
auch in der Zukunft für die Randgemeinden
zu geIten hat. (Beifall bei der ÖVP.) Ich
unterstreiche in dieser Hinsicht die Aus
führungen des Herrn Landeshauptmannstell
vertreters Popp hundertprozentig, daß diese
Gemeinden in ihrer Autonomie vollkommen
in die Lage versetzt werden sollen, das auch
in Zukunft leisten zu können, was bisher an
Schulen, an Kindergärten, an sozialen Ein
richtungen, an Straßenbau, Kanalisation und
Brückenbau geleistet wurde. Nur brauchen
die Gemeinden dazu die notwendigen Mittel,
und die Bedingung dazu ist, wie schon vom
Herrn Landeshauptmannstellvertreter Popp
ausgesprochen wurde, daß wir hier einheitlich
die Forderung erheben, daß bei der Abgaben
teilung diesen Gemeinden nach wie vor der
bevorzugte Bevölkerungsschlüssel zugestan
den wird. (Beifall bei der ÖVP.)

Wenn die verschiedenen Gerüchtemacher 
hier nehme ich keine Partei aus, das trifft
die Sozialistische Partei genau so gut wie
Kreise unserer Partei -- geglaubt haben, daß
weiß Gott welche Schäden für die Rand
gemeinden eintreten werden, wenn dieses
Gesetz durchgeführt wird, dann können wir
fE'ststellen: Telephon und Post bleiben gleich,
die Sozialversicherungsanstalten stehen in
Verhandlungen, bei den Schulen wird sich
nichts Wesentliches ändern, bei den Spitälern
wird eine Regelung getroffen werden. Wir
können daher aller Voraussicht nach sagen,
daß der Landtag bemüht sein wird, im Ein-

vernehmen mit der Landesregierung alles zu
unternehmen, damit irgendwelche Schäden,
die hier auftauchen könnten, von Haus aus
für die Bevölkerung der 80 Randgemeinden
ausgeschaltet werden.

Wenn hier von der Volksabstimmung ge
sprochen wurde, so möchte ich dazu folgendes
sagen. Bekanntlich ist das Gesetz, das unserem
Gesetz zur Grundlage dient, ein Bundesver
fassungsgesetz, das im Nationalrat mit der
entsprechenden Mehrheit beschlossen wurde.
Es freut mich und auch die Angehörigen
meiner Partei, daß die zwei Regierungs
parteien sowohl im Nationalrat als auch im
Landtag auch heute noch einmütig zu dem im
Jahre 1946 geschaffenen Gesetz stehen. (Leb
hafter Beifall bei der öVP.) Ich glaube, es
werden verschiedene Debatten in der Bevöl·
kerung und auch zwischen den Mandataren
im Laufe der Zeit hin- und hergegangen sein,
und ich glaube, es ist notwendig, hauptsäch
lich jene Herren, die sich vielleicht nicht mehr
g-erne an das Jahr 1946 erinnern und nun
geänderte Verhältnisse finden, ein bißchen an
ihre Worte im Jahre 1946 zu erinnern. So war
es z. B. Herr Nationalrat Horn, der im Jahre
1946 das Gebietsänderungsgesetz begründet
und ausdrücklich erklärt hat, daß das Gebiets
änderungsgesetz, also die Rückgliederung der
80 Gemeinden zu Niederösterreich, einem
Alpdruck, der auf diesen Gemeinden lastet,
ein Ende mache, und daß seine Fraktion, die
SPö, für dieses Gesetz stimmen werde, da
sie die Notwendigkeit <einsieht, hier Klarheit
zu schaffen. Ich danke den Herren von der
Sozialistischen Partei, daß sie auch heute
noch den Ausführungen des Nationalrates
Horn folgen, obwohl ich weiß, daß er selbst
jetzt anderer Meinung ist.

Nun wird selbstverständlich auch die wirt
schaftliche und finanzielle Abrechnung zwi
schen Wien und Niederösterreich bei dieser
Frage eine große Rolle spielen, und ich bin
fest überzeugt, daß gerade in dieser Hinsicht
die ärgsten Mißverständnisse von den ver
schiedenen Miesmachern in die Bevölkerung
hineingetragen wurden. Man spricht hier in
erster Linie von den finanziellen und wirt
schaftlichen Folgen, die die Randgemeinden
erleiden werden, wenn sie von Wien getrennt
und nach Niederösterreich eingegliedert sind.
Nun ergeben sich auch hier srehr interessanto
Aufschlüsse, wenn man die Voranschläge der
Gemeinde Wien, und zwar die Einnahmenseite
mit der Ausgabenseite vergleicht. Die Bevöl
kerung der Randgemeinden beträgt rund acht
Prozent der Wiener Bevölkerung. Die Ein
nahmen für Wien in diesen acht Jahren sind
leicht feststellbar, wenn man die Abgaben
teilung kennt. Man überschätzt die Ein-

T
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nahmen Wiens an den gemeinsamen Steuern
aus den Randgemeinden nicht, wenn für diese
für die vergangenen acht Jahre eine Milliarde
Schilling in Rechnung gestellt wird. Darbei
sind aber die Einnahmen aus den Betrieben
der Gemeinde Wien nicht mit eingeschlossen.
Wenn Sie nun die Ausgaben der Gemeinde
Wien für die Randgebiete in Vergleich stellen,
so hat niemand geringerer als der Wiener
Bürgermeister selbst in der letzten Zeit fol
gende authentische Angaben gemacht: Für
Wohnbauten wurden 65 Millionen Schilling,
für die Erhaltung von Amtsgebäuden, Schulen
und Kindergärten 32 Millionen Schilling, für
den Schulaufwand 51 Millionen, für Straßen
herstellung 75 Millionen, für Brücken- und
Wasserbau 80 Millionen und für Kanalisation
11 Millionen Schilling im Randgebiet aus
gegeben. Das macht eine Summe von 314 Mil
lionen Schilling. Nehmen Sie jetzt noch die
Personallasten dazu und andere Aufgaben, die
erfüllt werden mußten, so kommen Sie noch
lange nicht auf die Summe der Einnahmen
seite von einer Milliarde. Wenn man daher
der Bevölkerung in den 80 Randgemeinden
die Einnahmen und Ausgaben der vergan
genen acht Jahre entgegenhält, so wird sie
daraufkommen, daß sie bei einer Selbstän
digkeit mit ihren eigenen Einnahmen eine
andere Wirtschaft wird führen können, als sie
es bis jetzt gewohnt war. Sie war übrigens
auch auf anderen Gebieten ziemlich vernach
lässigt. Es ist z. B. bezeichnend, daß von Wien
in den Randgemeinden während der acht
Jahre 665 Wohnungen gebaut wurden; dies
bedeutet rund gereohnet für 460 Einwohner
eine Wohnung. Wien hat im Kerngebiet
25.000 Wohnungen gebaut, eine anerkennens
werte Leistung und erfreulich, weil sie dazu
beiträgt, daß die Ob:dachlosen ein Heim be
kommen. Bei einem Vergleich mit dein Rand
gebieten aber muß man sagen, daß im Kern
gebiet von Wien auf 70 Einwohner eine
Wohnung gekommen ist, also ein Verhältnis
zuungunsten der Randgemeinden von 1 :6,5.
Wenn wir von den 25.000 Wohnungen, die in
der Zeit seit 1945 in Wien gebaut Wurden, für
das Randgebiet acht Prozent rechnen würden,
wie es der Bevölkerungszahl entspricht 
auoh unter den Randgemeinden sind Gemein
den, die unter arger Wohnungsnot leiden -,
so müßten liJuf die Randgemeinden 2000 Woh
nungen gekommen sein. Nach den Erläuterun
gen des Herrn Bürgermeisters aber wurden
665 Wohnungen erbaut. Ich frage daher, wo
sind die 1335 Wohnungen, auf die die achtzig
Randgemeinden Anspruch gehabt hätten? Ich
ziehe aus dieser Tatsache nur einen Sohluß,
daß wir bei den Einnahmen und Ausgaben

auf die Gleichheit aUer Gemeinden, ob groß
oder klein, Rücksicht nehmen müssen.

Alle diese Gründe sind maßgebend dafür,
daß wir diesem Gesetz unsere Zustimmung
gleben. Ich wiederhole, was ich am Anfang
gesagt habe: Wir begrüßen die Errichtung
dieser Gemeinden, wir freuen uns über ihre
Rückk,ehr, wir geben liJber auch das Ver
sprechen ab, daß wir gerade den Gemeinden,
die sich verwaltungsmäßig noch nicht richtig
einfügen können, weil sie bisher nach anderen
Gesichtspunkten verwaltet wUl'den, die größte
Unterstützung des Landtages im Einver
nehmen mit der Landesregierung und der
gesamten Landesverwaltung für Niederöster
reich angedeihen lassen werden. Dafür wird
unsere Partei eintreten und dooer für die
GesetzvorLage rStimmen. (Beifall bei der
ÖVP.) •

PRÄSIDENT SASSMANN : Die Redner
liste ist erschöpft, der Herr Berichterstatter
hat das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGöTTER
(Schlußwort): Ich bitte, den Antrag des Ver
fa.ssungsausschusses zum Beschluß zu er
heben.

PRÄSIDENT SA8SMANN: Es li€gen zwei
Anträge vor, der. Antrag des Verfassungs
ausschusses und ein Resolutionsantrag. Ich
lasse zunächst über den Antrag des Ver
fassungsausschusses abstimmen und bitte den
Beriohterstatter, diesen nochmals zur Ver
lesung zu bringen.

(Nach nochmaliger Verlesung des Antrages
des Verfassungsausschusses durch den Be
richterstatter Abg. Dr. Steingötter und nach
Abstimmung über den Wortla~ä des Gesetzes;
über Titel und Eingangnnd über das Gesetz
als Ganzes sowie über den Antrag des
Verfassungsausschusses) : An gen 0 m m e n.
(Lebhafter Beifall bei d,er ÖVP.)

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, den
Resolutionsantrag zur Verlesung zu bringen.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGöTTER
(nach Verlesung des Resolutionsantrages des
Abg. DubovskYJ betreffend Maßnahmen zur
Befragung der Bevölkerung über eine Neu
regelung der Gebietseinteilung) : loh bitte um
die Abstimmung.

PRÄSIDENT SASSMANN (nach Abstim
mung): Abgel€hnt.

Hoher Landtag! Der Landtag hat in seiner
heutigen Sitzung das Gemeindenwiedererrich
tungsgesetz beschlossen, für des,sen An
nahme alle Mitglieder drieS€s Hauses mit Aus-
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Abg. DUBOVSKY: Hoher Landtag! Mit
der vorliegenden Vorlage wird die Beteiligung
des Landes Niederösterreich an den Donau
kraftwerken wesentlich erhöht. Allen seit
mehr als einem Jahr erfolgten Nachrichten
zum Trotz müssen wir feststellen, daß bei
Ybbs-Persenbeug der wiederholt verkündete
Baubeginn noch immer nicht erfolgt ist.

Mehr als :~O Jahre sind vergangen, seit
durch den Schweizer Höhn das erste Projekt
für Ybbs-Persenbeug ausgearbeitet wurde. Es
ist geradezu zur Tragik geworden, daß es in
österreich immer wieder Kräfte gegeben hat,
die den Bau dieses entscheidenden Kraft
werkes verhindert haben. Wer die Memoiren
Rintelens nachliest, bekommt es dort s.chwarz
auf weiß vorgesetzt, was. in der Ersten Repu
blik alles unternommen wurde, um den Bau

nahrne" des Linksblocks gestimmt haben, wo- I

für ich herzlichst danke. Damit wurde nach
vielen Jahren einer alten Forderung, der
Heimkehr dieser Gemeinden nach Nieder
österreich, Rechnung getragen. Ich möchte
die Gelegenheit der heutigen Sitzung benützen,
den wiedererrichteten Gemeinden und der
Bevölkcrung der Randgemeinden als Vor
sitzender dieses Hauses den herzlichsten Will
kommensgruß des Landtages zu entbieten.
(Lebhafter Beifall bei der öVP und SPö.)

Ich ersuche Herrn Abg. Ba chi n ger, die
Verhandlung zur Zahl 593 einzuleitEn.

Berichterstatter Abg. BACHINGER: Hohes
Haus! Ich habe namens des Finanzausschusses
über die Vorlage der Landesregierung, be
treffend Erhöhung der Beteiligung des Landes
Niederösterreich an' der Österreichischen
Donaukraftwerke-Aktiengesellschaft, zu be
richten.

Der Landtag von Niederösterreich hat in
seiner Sitzung vom 4. Mai 1948 die nieder
österreichische Landesregierung ermächtigt,
sich namens des Landes Niederösterreich an
der Österreichischen Donaukraftwerke-Aktien
gesellschaft mit einem Betrage von 4,750.000 S
zu beteiligen.

Diese EI1mächtigung ist unter der Voraus
setzung zustande gekommen, daß die Betei
ligung der verschiedenen Gebietskörperschaf
ten voraussichtlich betragen dürfte: Republik
Österreich 10 Millionen Schilling, Bundesland
Niedevösterreich 4,750.000 S, Bundeshaupt
stadt Wien 4,750.000 S, Bundesland Burgen
land 500.000 S, ergibt ein Aktienkapital von
20 Millionen Schilling.

Auf Grund von Parteienvereinbarungen im
Juni 1948 haben sich jedoch im Verhältnis
der einzelnen Beteiligungen Änderungen er
geben, so daß das schließliche Beteiligungs
verhältnis sich wie folgt darstellt: Republik
Österreich 11 Millionen Schilling, das sind
55 Prozent, Bundesland Niederösterreich
4,250.000 S, das sind 21,25 Prozent, Bundes
hauptstadt Wicn 4,250.000 S, das sind
21,25 Prozent, Bundesland Burgenland 500.000
Schilling, das sind 2,5 Prozent, ergibt ein
Aktienkapital von 20 Millionen Schilling, das
sind 100 Prozent.

Nunmehr hat die am 14. Juni 1954 statt-
. gefundene außerordentliche Hauptversamm
lung der Österreichischen Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft eine Erhöhung des Aktien
kapitals von derzeit 20 Millionen Schilling
um 380 Millionen Schilling auf 400 Millionen
Schilling beschlossen.

Entsprechend dem bisherigen Beteiligungs
verhältnis entfallen nunmehr auf die betei-

ligten Gebietslkörperschaften folgende Be
träge: Republik Österreich 220,000.000 S,
Bundesland Niederösterreich 85,000.000 S,
Bundeshauptstadt Wien 85,000.000 S, Bundes
land Burgenland 10,000.000 S, ergibt ein
Aktienkapital von 400,000.000 S.

Vom Erhöhungsbetrage an der Betei
ligung des Landes Niederösterreich, welcher
80,750.000 S beträgt, sind derzeit 25 Prozent,
das sind 20,187.500 S, fällig. Für die Beglei
chung dieser Fälligkeit wäre im außerordent
lichen Voranschlag in Form eines Nachtrags
kredites Vorsorge zu treffen. Die Bedeckung
hierfür wäre aus den Mitteln der sechsein
halbprozentigen niederösterreichischen Lan
desanleihe 1954 gegeben.

Namens des Finanzausschusses erlaube ich
mir daher, folgenden Antrag an das Hohe
Haus zu stellen Oi.est:)

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Die niederösterreichische Landesregie
rung wird ermächtigt, die Beteiligung des
Landes Niederösterreich an der Österrei
chischen Donaukraftwerke-Aktiengesellschaft
um 80,750.000 S zu erhöhen.

2. Zur Begleichung der ersten Rate des
Erhöhungsbetrages wird im außerordent
lichen Voranschlag des Landes Niederöstür
reich eine neue Verrechnungsposition unter
Voranschlagsansatz 87~90 mit der Bezeich
nung ,Beteiligung an der Österreichischcn
Donaukraftwerke-Aktiengesellschaft' und mit
einem Nachtragskredit von 20,187.500 S er
öffnet. "

Ich ersuche das Hohe Haus um Annahme
dieses Antrages.

PRÄSIDENT SASSMANN : Ich eröffne die
Debatte, Zum Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter D u b 0 v s k y.

r
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1, dieses KI1aitwerkes zu verhindern. Inzwischen
ist der Kdeg vorbeigegangen und die Zweite
Republik gekommen, und hier scheint sich
nun dasselbe zu wiederholen, was aus den
Memoiren Rintelens ersichtlich wurde. Durc~

ununterbrochene Sabotage soll dieses Kraft
werk nicht gebaut werden, und es ist bedauer
lich, daß man in Niederö,gterreich infolge
dieser Sabotage nicht zum Bau des für unsere
gesamte Wirtschaft entscheidenden Kraft
werkes kommt.

Die heutige Vorlage soll angeblich die Geld
mittel für den Baubeginn bringen, obwohl bei
den Vorverhandlungen zur Aktienkapital
erhöhung wiederholt von beiden Seiten dar
auf verwiesen wurde, daß genügend Geld
mittel vorhanden seien, so daß man also
längst mit dem Bau hätte beg,innen können.
Wir wollen nun hoffen, daß nunmehr doch
endlich damit begonnen wird.

(Dritter Präsident Endl übernimmt dcn
Vorsitz.)

Ich bin nur neugierig, welche neue Aus
reden man für den bisher nicht erfolgten Bau
beginn des Kraitwerkbaues finden wird. Ob
wohl man gar nicht verhandelt hat, hat man
dreist erklärt, man komme mit den Russen
zu keinem Übereinkommen. Erst als dann die
Dinge so weit gediehen waren, daß man ein
fach nichts anders konnte, stellte sich her
aus, daß innerhalb von fünf Wochen alles
restlos geklärt war. Seit mehr als einem
hallben Jahr hört man von den verschieden
sten Instanzen - so vom Ministerium Wald
brunner, von der Presse der Koalitionsparteien
und von der niederösterreichischen Arbeiter
kammer -- immer wieder: Nun, wir beginnen
mit dem Bau in vier Wochen. Ich erinnere
daran, daß in der "Arbeiter-Zeitung" im April
geschrieben wurde: Baubeginn Ybbs-Persen
beug 1. Juni! Ich erinnere weiter damn, dal~

man einer Arbeiterdelegation, die im Mini
sterium Waldbrunner und bei der Gewerk
schait vorgesprochen hat, erklärt hat: Bau
beginn am 15. Juni! Wir halten heute beim
13. Juli, und der Bau wurde noch immer nicht
begonnen. Das ist vorläufig nur die erste
Etappe. Solche Termine gibt es seit einem
Jahr in Hülle und Fülle. Ich glaube, daß hier
der niederösterreichische Landtag wirklich
einhellig den raschesten Beginn der Bau
arbeiten in Ybbs-Persenbeug fordern muß,
wobei auch rechtzeitig darauf verwiesen wer
den müßte, daß die hierfür veranschlagten
Mittel zu gering sind, weil gerade der Bau
des Kraftwerkes von Ybbs-Persenbeug die
Möglichkeit bietet, während der Winter
monate eine große Zahl von Bauarbeitern bei
den notwendigen Straßenherstellungen, Stra-

ßenumlegungen und Dammschutzbauten und
dergleichen zu beschäftigen. Man muß also
schon jetzt in den Sommermonaten an der
Baustelle Ybbs-Persenbeug rechtzeitig die
notwendigen Vorkehrungen treffen, um in den
kommenden Wintermonaten eine genügende
A'nzahl von Arbeitslosen beschäftigen zu
können. Wir begrüßen es daher, daß durch
diese Aktienkapitalerhöhung die notwendigen
Voraussetzungen geschaffen werden sollen,
damit dieses Kraftwerk, das für Niederöster
reich von entscheidender Bedeutung ist, ge
baut werden kann. Wir erwarten, daß nun
den vielen Worten und den vielen Ver
sprechungen hinsichtlich des Baubeginnes
endlich auch die Taten folgen, und daß nicht
in späteren Jahren, wie es RinteIen für die
Zeit der Ersten Republik getan hat, ein
Minister in seinen Memoiren feststellen wird,
aus welchen Gründen die Sabotage von Ybbs
Persenbeug erfolgt ist.

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Zum Wort
gelangt Herr Abg. Prof. Z ach.

Abg. Prof. ZACH: Ich verzichte!

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Eine wei
tere Wortmeldung liegt nicht vor. Der Herr
Berichterstatter hat das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. BACHINGER
(Schlußwort): Ich bitte um Annahme des
Antrages des Finanzaussehus,ses.

DRITTER PRÄSIDENT ENDL (nach Ab
stimmung): An gen 0 m m e n.

Das Haus gelangt nun zur Beratung des
Dringlichkeitsantrages der AJbgeordneten
Bachinger, Brachmann, Fehringer, Wondrak,
Müllner, Pettenauer, Gutseher, Eekhart,
Schöberl, Sigmund, Hainisch, Stoll, Mitter
hauser, Tatzber, Schweinhammer, Niklas,
Zeyer, Ande,rl, Stangle'r, Nagt und Genossen,
betreffend die Hilfeleistung für die von der
Hochwasserkatastrophe in mehreren Verwal
tungsbezirken des Landes betroffene Bevöl
kerung und die unverzügliche Behebung der
Sachschäden.

Zur Begründung der Dringlichkeit erteile
ich dem ersten AntragstelIer, Herrn Abgeord
neten Ba chi n ger, das Wort.

Abg. BACHINGER: Hohes Haus! Mit
Rücksicht auf die AUSWIrkungen der Elemen
tarkatastrophe der letzten Tage ersuche ich
das Hohe Haus, dem Antrage die Dringlich
keit zuzuerkennen.

DRITTER PRÄSIDENT ENDL (nach Ab
stimmung über die Dringlichkeit): An g €I

no m m en.
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Ich ersuche den Herrn Antragsteller, zum
Meritum des Antrages zu berichten.

Berichterstatter Abg. BACHINGER: Hohes
Haus! In der zweiten Juliwoche hat eine
furchtbare Hochwasserkatastrophe verschie
dene Bundesländer heimgesucht. In Nieder
österreich konzentrierten sich die Schäden
vor allem in den Bezirken Amstetten, Melk,
Tulln, Krems, Korneuburg und St. pölten.

Im Bezirk Amstetten stieg die Donau so
stark an, daß die Gemeinden St. Pantaleon,
Erla, Au, Strengberg, Wallsee, Sindelberg,
Stephanshart und Ardagger-Markt weit über
schwemmt wurden und Evakuierungen vor
genommen werden mußten. In der Ortschaft
St. Pantaleon steht das W,asser zirka einen
Meter hoch. Bei Wallsee hat die Donau am
rechtEm Ufer die Dämme überflutet und das
gesamte Augebiet mit den Rotten Sommerau,
Mühlau und Unterau in einem Ausmaß von
etwa 800 Hektar und einer Tiefe von durch
schnittlich zwei bis sechs Meter über
schwemmt. 60 bis 70 Objekte stehen teilweise
bis zu sechs Meter unter Wasser. Der vor
liegende Bericht ist schon weit überholt.

Im Bezirk Melk wurde die Umfahrungsstraße
der Stadt Melk (Bundesstraße NI'. 1) in einer
Länge von zirka 100 Meter von der Donau
überschwemmt. Ebenso ist auch die Bundes
straße NI'. 33 (Wachauer Bundesstraße) von
Melk bis ostwärts Aggstein überflutet. In
Ybbs an der Donau liegen die tiefer gelegenen
Teile der Stadt unter Wasser. In Pöchlarn,
Rechen und Brunn mußte eine größere Anzahl
von Häusern infolge überschwemmung durch
die Donau geräumt werden.

In Aggsbach-Markt stehen mehr als z,wan
zig Häuser unter Wasser. Die Straßen in
dieser Ortschaft sind nur mIt Zillen zu be
fahren. In Dürnstein, Unterloiben, Rotenhof,
Neustadt und Rossatzbach mußten Eva
kuierungen größeren Umfanges durchgeführt
werden.

In Korneuburg wurden zirka 80 Siedlungs
häuser überflutet und ist durch das Vor
dringen des Hochwassers bis zum Bahndamm
das östliche Stadtgebiet gefährdet. Durch
einen Dammbruch wurden zahlreiche Sied
lungshäuser am Stadtrand von Stockerau
unter Wasser gesetzt. Auch in den übrigen
Bezirken stehen zahlreiche Straßen, Objekte
und bebautes Ackerland unter Wasser.

Durch den unverzüglichen Einsatz aller ver
fügbaren Kräfte, vor allem durch das Zusam
menwirkEn der Gendarmerie und Feuerwehr,
konnten Gefahren gegen Personen weit
gehendst abgehalten werden. Die Schaden
summe ist derzeit noch nicht feststellbar und
wird sich erst nach Rückgang des Wassers

zeigen, welche Flur·, Gebäude-, Straßen- und
sonstige Schäden entstanden sind. Es ist je
doch unbedingt notwendig, um die Folgen
dieser Elementarkatastrophe beseitigen zu
können und vor allem auch, um den bemit
leidenswerten Opfern Hilfe zu bringen, daß
sofort Mittel im entsprechenden AusmaI~

bereitgestellt werden. In diesem Zusammen
hang wird darauf verwiesen, daß nach § 1 des
Hochwasserschädengesetzes 1954 der Bund
zur Behebung der Sachschäden, welche im
Jahre 1954 durch Hochwasserkatastrophen
entstanden sind bzw. entstehen, aus Bundes
mitteln einen Zuschuß gewährt. Die Höhe des
Bundeszuschusses ist zwangsläufig durch die
Höhe jenes Betrages bestimmt, den im Einzel
fall das betreffende Bundesland gewährt.

Die in der Aufforderung an die Landes
regierung beantragte Summe stellt daher nur
jenen Teil des Betrages dar, der zur Behebung
der Schäden und zur Hilfeleistung für die
betroffene Bevölkerung notwendig ist und
der bis zur endgültigen Feststellung der
Schadensumme unbedingt erforderlich ist, um
wirksam handeln zu können.

Die Dringlichkeit dieses Antrages ergibt
sich aus der Notwendigkeit der unverzüg
lichen Hilfeleistung für die betroffene Bevöl
kerung und der ehebaldigsten Beseitigung
der enormen Schäden.

Der Antrag Iautet (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

"Die Landesregierung wird aufgefordert:
1. Zur Linderung der Not der betroffenen
Bevölkerung die erforderlichen Hilfsmaß
nahmen zu treffen und die entstandenen
Sachschäden ehestens zu beseitigen.

2. Dem Landtag unverzüglich eine Vorlage'
zur Beratung und Beschlußfassung zu unter
breiten, derzufolge für die Behebung der an
gerichteten Schäden und die Unterstützung
der Opfer der Unwetterkatastrophe vorläufig
bis zur endgültigen Feststellung der Schaden
höhe ein Betrag von zehn Millionen Schilling
bereitgestellt wird."

Ich bitte um Annahme des Antrages.

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Ich eröffn"
die Debatte. Zum -Wort gemeldet ist Herr
Abg. D u b 0 v s k y.

Abg. DUBOVSKY: Hoher Landtag! Wir
haben heute bereits den Bericht des Herrn
Landeshauptmannes über das Ausmaß der
Katastrophe gehört, die über Niederösterreich
und einige andere östeneichische Bundes
länder hereingebrochen ist. Der Herr Landes
hauptmann hat auch darauf hingewiesen, daß
der Kampf der Bevölkerung gegen die

f
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Wasserfluten überall ein beispielhafter Kampf
ist. Einer hilft dem anderen, alle zusammen
stellen sich den rasenden Fluten entgegen.
Niemand fragt, wer der andere ist, der neben
ihm steht, weil die Fluten alle Menschen be
drohen, gleichgültig, wie ihre politische
Gesinnung ist. Den heiden Regierungsparteien
und ihren Führungen aber blieb es vorbehal
ten, aus dieser Unwetterkatastrophe für sich
mit einem Dringlichkeitsantrag politisches
Kapital schlagen zu wollen, anstatt sich an
der Einmütigkeit der Bevölkerung ein Beispiel
zu nehmen. Es ist vom menschlichen Stand
punkt aus selbstverständlich, daß in einer
so1chen Situation alle zusammenhalten; aber
das Verständnis für diese Selbstverständlich
keit ist den Führungen der Regierungs
parteien abhanden gekommen.

Ich glaube, daß der Dringlichkeitsantrag
richtig am Platze ist, und daß angesichts der
Not dieser Katastrophe nicht nur von der
Landesregierung, sondern auch von allen
österreichischen Stellen erwartet werden muß,
-daß sie alles einsetzen, um den Betroffenen
Hilfe z.u bringen und die Schäden wiedergut
zumachen, die durch das Hochwasser in
Niederösterreich und vielen anderen Gebieten
Österreichs entstanden sind.

Vom Herrn Landeshauptmann wurde in
seiner Rede auch festgestellt, daß die
Schäden erst nach dem Rückgang des Hoch
wassers festgestellt werden können, um e~ne

entsprechende Entschädigung gewähren zu
können. Wir erachten es für notwendig, dar
auf hinzuweisen, daß es nicht angeht, die
Leute wie im vergangenen Jahr auf die Hilfe
warten zu lassen - sie warten heute noch
darauf -, ja, ihnen die benötigte Hilfe durch
Monate, ja vielleicht durch Jahre hindurch
vorzuenthalten. Hier ist rasche Hilfe notlwen
dig, eine Hilfe, die den Betroffenen die Auf
rechterhaltung ihrer Wirtschaft im ursprüng
lichen Umfang ermöglicht.

Wir dürfen dabei aber nicht übersehen, daß
es sich nicht nur um Sachschäden handelt,
sondern daß durch das Hochwas,ser auch eine
Reihe von Betrieben in Mitleidenschaft ge
zogen wurden. Die Arbeiter und Angestellten
dieser Betriebe stehen heute vor der Frage:
Wer wird uns die Zeit be:zJahlen, die wir nicht
arbeiten können, weil unser Betrieb durch
das Wasser von der Außenwelt abgeschnitten
oder weil er vom Wasser überflutet ist. In
diesen Fällen darf man nicht warten, bis die
Schäden erhoben werden können, sondern
hier müssen Sofortmaßnahmen einsetzen, wie
es in der Vergangenheit schon der Fall
gewesen ist, und ·zwar durch Anwendung der
sogenannten Ausfallhaftung, die vorsieht, daß
Arbeiter und Angestellte, die durch Natur-

gewalten gehindert werden, ihrer Arbeit
nachzugehen, 60 Prozent ihres Lohnes oder
ihres Gehaltes vergütet bekommen. Um diese
Möglichkeit zu sichern, erlaube ich mir,
Hoher Landtag, dem Dringlichkeitsa:ntmg
den folgenden Resolutionsantrag anzufügen
(liest) :

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

"Die Landesregierung wird aufgefordert,
unverzüglich beim Sozialministerium die not
wendigen Sohritte zu unternehmen, damit
dieses die erforderlichen Durchführungs
bestimmungen erläßt, die notwendig sind,
damit die Arbeiter und Angestellten der vom
Hochwasser stillgelegten Betriebe die Aus
fallvergütung erhalten."

Dieser Antrag ist notwendig, weil die
meisten Arbeiter, deren Betriebe überflutet
s,ind,' auch noch die Sorge um ihre Existenz
haben. Nehmen wir ihnen diese Sorge um den
Verdienst wenigstens zu einem Teil weg.
Stimmen Sie diesem Antrag zu, weil er mit
hilft, die unerhörte Not, die dieses Hoch
wasser über Niederösterreich gebracht hat, zu
lindern.

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Zum Wort
gelangt Herr La!tldesrat B r ach man n.

Abg. BRACHMANN : Hoher Landtag! Eine
gewaltige, in ihren Ausmaßen heute noch
nicht abschätzbare Naturkatastrophe ist über
unser Heimatland hereingebrochen. Ein
Donauhochwasls,er, das in seinem Ausmaß das
des Jahres 1897 übersteigt und fast an die
größte Hochwas1serkatastrophe des vOl'igen
Jahrhunderts im Jahre 1899 heranreicht, hat
ungeheure Verheerungen in unserem Lande
angerichtet.

Gott sei Dank sind bei uns bis jetzt wenig
stens keine Menschenleben zu beklagen, aber
zehntausende Menschen sind aus ihren Wohn
stätten vertrieben, weite Landstriche sind
vom Hochwasser bedeckt und dadurch die
Ernte vernichtet; Arbeitsstätten sind vom
Hochwaslser überschwemmt und eine große
Anzahl von Arbeitern ist dadurch um ihren
Arbeitsplatz gekommen. Öffentliche Anlagen,
Straßen und Brücken sind zerstört, das ganze
Verkehrswesen des Landes ist in Unordnung.
So ist unser Land, dias noch vor wenigen
Tagen ein Bild des fast vollendeten Wieder
aufbaues und einer gesegneten Ernte geboten
hat, nun eine Stätte der Verwüstung, der Zer
störung und der Vernichtung. So lesen wir es
in der Presse, so bietet sich unser. Land jedem
Beschauer dar. Wir aber, die Volksvertreter,
die Verantwortlichen für die Wohlfahrt dieses
Landes, können uns selbstverständlich nicht
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mit bloßen Betrachtungen begnügen, sondern
unsere Aufgabe ist es, der Bevölkerung dieses
Landes die Hilfe zu leihen, die sie 'notwendig
hat und auf die sie mit Recht Anspruch er
hebt. In erster Linie muß an das Schicksal
der Menschen gedacht werden, die persönlich
geschädigt worden sind, der Menschen, die
ihre Wohnungen oder ihr Hab und Gut ganz
oder teilweise verloren haben. Natürlich
müssen wir auch, wie schon ges,agt wurde, an
die Arbeiter denken, die durch das Hoch
wasser aus ihren Betriebsstätten vertrieben.
worden sind. Neben den privaten Hilfen, die
bereits angelaufen sind, müssen die Maß
nahmen des Landes und des Bundes vordring
lich in Erscheinung treten. Dann müßte man
-- und zwar ebenfalls sofort --~ jene Maß
nahmen ergreifen, die geeignet sind, eine
länger dauernde Stockung unseres Wirt
schaftslebens oder gar eine Ausweitung der
durch das Hochwasser hervorgerufenen
Schäden zu verhindern. Ich denke da z. B. an
die sofortige Bereitstellung von Futtermitteln
für jene Landwirte, deren Futteräcker vom
Hochwasser überflutet sind, um zu vermeiden,
daß diese Landwirte mangels an Futter ihr
Vieh in einem für die Wirtschaft unerträg
lichem Ausmaß verkaufen müssen. Ich
glaube, daß hier die Bauernkammer und die
Bezirksbauernkammern geeignete Maßnahmen
ergreifen können, und wie ich weiß, auch
'Jereits in einzelnen Teilen des Landes er
griffen haben. Es muß natürlich auch dafür
Vorsorge getroffen werden, daß jenen Men
schen, denen die Wasserfluten das Brot
getreide vernichtet haben, in der nächsten
Zeit Brotgetreide in ausreichender Menge zur
Verfügung gestellt wird, und daß auch dafür
vorgesorgt wird, daß die Herbstaussaat durch
Bereitstellung von entsprechendem Saatgut
geleistet werden kann. Ich glaube, daß alle
diese öffentlichen und privaten Maßnahmen
zusammengefaßt und koordiniert werden
müssen.

Wir haben gehört, daß die Bundesregierung
den Beschluß .gefaßt hat, ein National
komitee einzusetzen, in welchem die Vertreter
der Länder mit den Vertretern privater
größerer Hilfsorganisationen über die Hilfs
maßnahmen gemeinsam beraten sollE:n. Ich
halte diese Form des,wegen für notwendig,
weil nur auf eine solche Art eine gerechte
und zweckmäßige Verteilung der aufgebrach
ten Mittel möglich ist.

Bevor ich von den Maßnahmen der öffent
lichen Hand für die nächste Zeit spreche, so
möchte ich vorerst darauf hinweisen, was in
den ersten T,agen der Gefahr und des Not
standes sowohl von öffentlichen als auch von
privaten Helfern und von der betroffenen

Bevölkerung selbst an Ort und Stelle geleistet
worden ist. Man könnte dieses Kapitel als das
hohe Lied des Gemeinschaftsgeistes bezeich
nen. Allen voran waren es natürlich unsere
braven Feuerwehren! Sie hatten bei dieser
Gelegenheit bewiesen, daß sie nicht nur ihre
normale Aufgabe, die schon durch den Namen
gekennzeichnet ist, in vorzüglicher Weise zu
lösen verstehen, sondern daß sie auch ihre
Aufgabe als Wasserwehr in geradezu bewun
dernswerter Weise gelöst haben. Ich glaube,
daß wir von dieser Stelle aus den Feuer
wehren des ganzen Landes unseren herzlichen
Dank und unsere Anerkennung zum Ausdruck
bringen müssen. (Beifall bei der SPÖ.) Das
gleiche gilt von den Sicherheits- und von den
Wasserschutzorganen. Aber auch alle anderen
in den betroffenen Gebieten, ob nun Besitzer
oder Nichtbesitzer, haben ihre ganze Kraft
unter unsäglichen Mühen, unter Entbehrung
von Speise und Schlaf aufgewendet, um des
Unglücks Herr zu werden. Wir wissen alle,
daß man gerade der Wassernot in vielen
Fällen machtlos gegenübersteht. Wir haben
in den Donaugemeinden viele, viele Stunden
hindurch unter dem Aufgebot aller Mittel, die
uns zur Verfügung gestandern sind, die Dämme
verteidigt. Leider mußten wir feststellen, daß
dies sehr häufig ohne Erfolg war. Wenn die
Menschen nach vielstündiger harter Mühe
und Arbeit die Hoffnung gehabt haben, daß
die Dämme halten werden. darnn ist in der
Nacht doch der eine oder andere Damm zu
sammengebrochen, und all die aufgewendete
Mühe und Opferfreudigkeit der Bevölkerung
waren vergebens. Aber auch derMißerfolg hat
uns nicht entmutigt. Wir haben die Tatsache
erlebt, daß unser österreichisches Volk in den
Tagen des Notstandes und der Gefahr zu
sammensteht, und daß sich österreichische
Menschen ohne Unterschied der Partei, ohne
Unterschied des Standes gemeinsam der
Gefahr und dem Notstand entgegengestellt
haben und gemeinsam ~ wenn auch an vielen
Orten vergeblich, das eine oder ande,re Mal
aber doch mit Erfolg ~ das Unheil abgewehrt
haben.

Meine verehrten Freunde! Wir sind aber
noch nicht am Ende der Katastrophe. Wir
alle wissen, daß der Wunsch nach Schö'fi
wetter, nach Beendigung des Regenwetters,
nach wärmerem Wetter eine neue Gefahr her
aufbeschwört, und zwar dadurch, daß im
Gebirge der in den letzten Tagen und Wochen
gefallene Schnee zu schmelzen beginnt, und
auf die Flutwelle des Regenwassers eine neue
Flutwelle des Schmelzwassers folgt, und daß
dann die Katastrophe, von der wir meinen,
daß sie nun den Höhepunkt bereits über
schritten hätte, aufs 'neue über uns herein-
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kommen kann. Die Gefahr ist also auch jetzt
noch nicht 'be,seitigt, sie ist noch immer akut.
Vor einer halben Stunde ist Herr Präsident
Wondrak, der hier im Hause zu diesem Gegen
stand das Wort ergreifen wollte, in ,seine
Gemeinde abberufen worden, weil wieder ei'n
Damm geplatzt ist und nun wieder die Gefahr
besteht, daß seine Heimatstadt unter Wasser
geSietzt wird. Hoffen wir, daß das Unheil
vorübergeht.

Ich glaube, wir müssen aus der Tatsache
heraus, daß solche Hochwasser immer wieder
kommen können, doch auch die Lehre ziehen,
daß wir, auch wenn die Gefahr nicht unmittel
bar bevorsteht, vorn Landes und Gemeinde
wegen alle die Maßnahmen, vor allem alle die
organisatorischen Verbesserungen treffen, die
notwendig sind, d3!mit eine solche Kata
strophe, wenn sie s,ich wieder einmal ereignen
sollte, mit weniger Schaden für uns abgeht.
Wir müssen in den Donauufergemeinden fest
stellen, daß der offizielle Nachrichtendienst
über den Stand des Hochwassers in den ein
zelnen Orten nicht immer ol'dentlich funk
tioniert hat. E.s wäre zu wünschen und für die
Zukunft vorzusorgen, daß diese Nachrichten
von den amtlichen Stellen regelmäßig aus
gegeben wel'den. Ja, wir haben feststellen
müsse,n, daß die im Radio optimistisch yer
breiteten Nachrichten sich hinterher als nicht
richtig erwiesen haben.

In den Donauufergemeinden haben wir
auch da und dort die Hilfe der russischen
BesatzungEmacht bekommen. Ich glaube, wir
Niederösterreicher wollen dafür unseren Da,nk
ausisprechen. So hat die russische Besatzungs
macht, so wie die westlichen Besatzungs
mächte in den Ländern jenseits der Enns,
Fahrzeuge und auch Mannschaften bereit
gestellt, um eimzelne Orte, die bereits vom
Hochwasser abgeschlossen gewesen sind, noch
im letzten Augenblick zu evakuieren. Wir
wollen dafür danken, weil wir Österreicher
und Europäer jede Solidaritätsaktion der
Völker, wenn sie der Freiheit, dem Frieden
und dem Leben dienlich ist, 'anerkennen und
begrüßen.

Meine Damen und Herren! Wir dürfen uns
in erster Linie jedoch nicht auf die Be
satzungsmächte verlassen, sondern müssen
zur Selbsthilfe schreiten. Da hier von einer
Seite zum Ausdruck gebracht wurde, daß wir
den Dringlichkeitsantrag aus agitatorischen
Gründen ,eingebracht haben, möchte ich dem
gegenüber feststellen, daß uns agitatorische
und demagogische' Gründe vollständig fern
gelegen sind. Wir sehen in diesem Antrag
vielmehr einen Akt der Pflichterfüllung gegen
über unserem Volk. (Beifall bei der SPö.)

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Weil wir immer dann, wenn es skh um die
Pflichterfüllung dem Volke gegenüber han
delt, alles Trernnende beiseite stellen und eine
gemeinsame Aktion miteinander versuchen,
haben beide Regierungsparteien gemeinsam
diesen Antrag eingebracht. Meine Fraktion
wird selbstverständlich für den Antrag .stim
men. (Beifall bei der SPö.)

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Zum Wort
gelangt Herr Abg. S t a n g leI'.

Abg. STANGLER: Hoher Landtag! Meine
beiden Vorredner haben schon darauf hin
gewiesen, daß wir uns heute zu einem Zeit
punkt vers:ammelt haben, zu dem Tausende
unEerer Landsleute von einer argen Natur
katastrophe bedroht siind. Der Heu Landes
hauptmann hat heute in sehr ernsten Worten
und in jener väterlichen Art, die ihm als
Landes.vater zukommt, über diese Natur
ereignisse gesprochen und der betroffen~n

Bevölkerung Worte des Trostes gesagt.

Ich selbst habe am vergangenen Sonntag
vom frühen Morgen bis spät in die Nacht
Gelegenheit gehabt, im Melker Bez,irk die
wütenden Elemente kennenzulernen, vor allem
in der überfluteten Stadt pöchla,rn. Mir kam
damals das Dichtel'wort in Erinnerung: Denn
die Elemente hassen das GehHd' aus Men
schenhand. Alles, was in Jahren mühsamer
Arbeit nach dem Kriege wi,ed:eraufgelbaut
worden war, wurde "in wenigen Stunden zer
stört.

Die Bevölkerung der Donaugemeinden
kennt den Strom in guten und bösen Tagen,
sie liebt seine Schönheit und die Schönheit
s.einer Landschaft, die ein begehrtes Reiseziel
von vielem, vielen Fremden des In- und Aus
landes ist. Die Donau ist eine wirtsühaftliche
Schlagader für den Güter- und Personen
transport seit vielen Jahrhunderten. Die Ufer
bewohner lieben den Strom, aber sie zittern
vor seiner ungebändigten Gewalt, wenn er die
Ufer übersteigt und seine Wassermassen sich
über Siedlungen und Felder ergießen.

Hoher Landtag! Wir aUe denken in dieser
Stunde an die Bewohner der Do:nauorte im
Bezkk Amstetten, an unsere Landsleute in
St. Pantaleon, Erla, an die Orte in den
Niederungen von Wallsee und Avdagger, an
die Orte des 8truden- und Nibelurngengaues,
hier besonders an die völlig vom Was.ser ein
geschlossene Stadt Pöchlarn, an die Bewohner
der Wachau von Melk bis Krems, wir denken
an die überfluteten fruchtbaren Ebenen des
Tullner Feldes von Pons,ee bis Kronau und
'die Orte im Bezirk Kirchberg am Wagram.
Wir fühlen mit der Bewohnerschaft von
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Stockerau und Korneuburg, Klosterneuburg I

und der Gebiete östlich von Wien, der Ufer
gebiete des Marchfeldes und der Gegend von
Hainburg.

Zum Zeitpunkt einer solchen Landeskata
strophe sind Worte, wie sie der Abg. Dubov
sky gesprochen hat, absolut störend. Wer am
Sonntag und in den ~anzen letzten Tagen die
Menschen gesehen hat, wie sie gegen die
Wassermassen angekämpft haben, der wußte,
daß hier alle parteipolitischen Gedanke'ngänge
ausgeschaltet waren. Daher muß es zurück
gewiesen werden, wenn in einer solchen
Stunde Ausdrücke fallen, wie: "Man wolle für
sich politisches Kapital schlagen." Wir nicht,
Herr Abg. Dubovsky! Sie haben heute in
dieser Beratung dieses Wort gesprochen.
(Abg. Dubovsky: Der Dringlichkeitsantrag
beweist es!) Herr Abg. Dubovsky, ich möchte
nicht sehr ausfäUig werden, aber wenn Sie
sich schon immer in der Opposition so ge
fallen, dann müssen Sie trotzdem zur Kennt
nis nehmen, daß die Männer und die Parteien,
die allezeit gerne die Verantwortung tragen,
auch in sokhen Stunden der Gefahr aus Ver
antwortungsbewußtsein initiativ handeln.

Zu Ihren Ausführungen möchte ich noch
folgen~s ergänzend sagen, damit Sie dann
nicht enttäuscht sind, wenn wir Ihrem Antrag
nicht zustimmen. Es wurde heute ein National
komitee gebildet, dessen Vorsitz, wie ich er
fahren habe, der Herr Bundespräsident über
nommen hat. Diesem Nationalkomitee stehen
als Geschäftsführer der Herr Bundeskanzler
und der Herr Vizekanzler vor, und es gehören
ihm die Mitglieder der Bundesregierung und
der Landesregierung so,wie Vertreter von
Hilfsorganisationen an. Ich glaube, daß es
daher nicht notwendig sein wird, noch sehr
viele Komitees zu gründen, sondern daß man
jetzt darangeht - und in den letzten Tagen
hat es sich wieder gezeigt, daß es in solchen
ernsten Stunden auf die Entschlußkraft an
kommt, auf den persönlichen Mut und auf das
persönliche Verantwortungsbewußtsein -, in
der Stunde der Not seinen Mann zu stellen
und Hand anzulegen, wo es eben notwendig
ist. Ich darf aber auch mitteilen, daß, wie
mir vor kurzem berichtet wurde, auch der
Herr Sozialminister heute bereits bekanntgab,
daß alle Arbeiter, deren Wohnungen über
flutet oder deren Betriebsstätten nicht er
reichbar oder vom Wasser eingeschlossen oder
zerstört sind, bis zur Wiederaufnahme der
Arbeit die Kurzarbeiterunterstützung be
kommen. Es zeigt sich also, daß man schon
von oberster Stelle aus an alle Maßnahmen
gedacht hat, die nun zu treffen sind, um der
Bevölkerung in diesen schwierigen Stunden
zu helfen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch als
Sprecher meiner Fraktion allen jenen danken,
die sich in selbstloser Art und Weise in den
Dienst der guten S'ache gestellt und sich für
die Opfer der betroffenen Gebiete eingesetzt
haben. Wer in diesen Tagen im Hochwasser
gebiet gewesen ist, muß mit großer A'uerken
nung von den Leistungen unserer braven
F'euerwehren sprechen. Wir müssen allen
Feuerwehrmännern danken, die in de'n Tagen
der Not, oft sogar unter Einsatz ihres Lehens,
geholfen haben und auch noch in' der nächsten
Zeit in freiwilliger Pflichterfüllung dem Näch
sten helfe'n werden. Wir haben diesen Dank
aber auch an unsere brave Exekutive zu
richten. Ich hahe am Sonntag in Pöchlarn
gesehen, wie die Gendarmerieschüler stunden
lang pausenlos im Einsatz gewesen sind, wie
keiner von ihnen daran gedacht hat, auch nur
eine Minute Ruhepause einzuschalten oder
vielleicht ein Mittagessen einzunehmen. über
all, wo Hilferufe ertönten, war die brave
Gendarmerie mit ihren Rettungsbooten zur
Stelle und hat sich an der Evakuierung und
den Rettungsrnaßnahmen beteiligt. Neben der
Feuerwehr und der Gendarmerie verdienen
das Rote Kreuz und die freiwilligen Helfer
des Bergrettungsdienstes volle Anerkennung,
Wir haben aber auch unseren Beamten, vor
allem unseren Bezirkshauptleuten und ihrer
Beamtenschaft in den betroffenen Gebieten,
aber auch dem StraßenpersO'nal zu danken,
das vom zuständigen Referenten, Herrn Lan
deshauptmannstellvertreter Ing. KargI, sofort
in den AIarmzustand versetzt und beauftragt
wurde, sich ohne Verzug an den Rettungs
rnaßnahmen zu beteiligen. Wir haben ferner
den Bürgermeistern, allen Gemeinderäten
unseren Dank zu sagen; aber auch allen frei
willigen Helfern, die nicht gefragt haben:
wer 'bist du, dem ich jetzt helfe, sondern die
sich nur gesagt haben: in dieser Stunde habe
ich zu helfen.

In den letzten Tagen der vergangenen
Woche war auch am Kamp ein Hochwasser.
Da hat es sich nun gezeigt, wie sich der Aus
bau der Kamptalwerke bereits wertvoll aus
wirkt. Die oft bedrohten Gemeinden des
Kamptales waren diesmal schon vor der
Hochwas,serkatastrophe gesichert, weil die
Kampfluten durch die großen Staumauern der
Kamptalwerke gebändigt waren. Es mag ein
hoffnungsvoller Ausblick für die Donau
gemeinden sein, daß mit dem fortschreitenden
Ausbau der Donaukraftwerke und sehr bald
- so hoffen wIr - auch anderer Baustufen
für sie die Hochwassergefahr gebannt wird.

Es zeigt sich nun auch, daß sich das im
Frühjahr im Parlament beschlossene Hoch
wasserschadensgesetz -- es wurde in guter

i
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Voraussicht und Planung gemacht - nun
ebenfalls günstig auswirken wird, weil durch
dieses Gesetz die Mittel des Bundes in dem
selben Ausmaß zugesichert werdEn, welche
auch die Länder in den Katastrophengehieten
einsetzen. .

Hoher Landtag! Wenn es in dieser furcht
baren Not, die so viele Landsleute getroffen
hat, einen hoffnungsvollen Lichtblick gibt, so
si'nd es diese tausendfältigen Beweise mensch
licher Hilfsbereitschaft, die in diesen Tagen
geübt wurden. Goethes epischer Imperativ:
"Edel sei der Mensch, hilfreich und gut", fand
in den letzten Tagen wiederholt seine Ver
wirklichung. Auch das christliche Gebot der
Nächstenliebe blieb nicht nur verkündet, son
dem erprobte sich auch in jeder Stunde und
in jeder Minute durch die Tat. Angesichts
dieser allgemeinen Not im Katastrophengebiet
sind alle Schranken gefallen, und da hat daher
auch aller parteipolitischer Hader und jede
parteipolitische Verdächtigung zu fallen und
zu schweigen. Es sind auch draußen die
Schranken gefallen, sowohl zwischen den
Parteigruppierungen als auch zwischen den
Nationalitäten. Waren es in Oberösterreich
amerikanische Besatzungstruppen, so war es
in unserem Lande die s.owjetische Besatzungs
macht m.it ihren Truppen, die sich freiwillig
in den Dienst gestellt haben, um der betrof
fenen Bevölk:erung zu helfen. Es ist nicht
uninteressant, verehrte Frauen und Männer,
daß sIch im oberösterreichischen Raum
amerikanische Sturmboote und russische
Amphibienfahrzeuge im Rettungsdienst für
die österreichische Bevölkerung begegnet
haben. Vielleicht ist das nicht nur als er
freuliches Zeichen zu werten, sondern viel
leicht wäre es auch sogar wünschenswert, das
angesichts dieser Katastrophe eine solche
Begegnung der Anlaß sein kön'nte, auch
globale wirtschaftliche und politische Macht
kämpfe im Geiste der Menschlichkeit auszu
tragen. Die Katastrophe hat alle auf einen
gemeinsamen Nenner gebracht, nämlich auf
den gemeinslamen Nenner: Mensch! Es wäre
gewiß wünschens,wert, daß dieser gemeinsame
Nenner Mensch nicht nur bei Katastrophen
gefunden wird, sondern auch zur Grundlage
jeder Politik und so auch der WeItpolitik
gemacht wird.

Wir wollen von dieser Stelle aus auch allen
Menschen danken, die ihre In- und Auslands
hilfe bereits angekündigt oder schon' gegehen
haben.

Es wird unsere Verpflichtung slein - und
hier stimme ich meinem Vorredner, dem
Herr'n Landesrat Brachmann, zu --, alles Not
wendige vorzusorgen und alle Möglichkeiten
auszuschöpfen, damit die Hilfsmaßnahmen

nicht nur jetzt momentan, sondern auch zeit
gerecht nach dem Abfluten der Wassel"lllassen
und in geeigneter Form eingesetzt werden
können. Hierzu hat die niederösterreichische
Landesregierung mit den zuständigen beam
teten Referenten und allen ausführenden
ürgaaIen Möglichkeiten genug, und auch det
Landtag wird hier das 8eine dazutun. Wir
müssen aus eigener Kraft die größtm.ögIiche
Hilfeleistung vollbringen, und ich bin über
zeugt, daß wir mit Gottes Hilfe und eigener
Kraftanstrengung sowie mit der Hilfe des
In- und Auslandes auch die Schäden dieser
gewaltigen Naturkatastrophe überwinden
können. Wenn wir so einig zusammenstehen,
wie es die Frauen, Männer und Jugendlichen
in den letzten Ta,gen in den Donaugemeinden
getan hahen, dann werden wir nach dies1er
zerstörenden Gewalt des Wassers sicherlich
in allen Donaugemeinden und auch iln den
nichtüberfluteten Gebieten wieder ein neues
und schöneres Leiben finden, und dafür soll
uns kei'ue Kranftan~trengung zu groß sein.
(Beifall bei der ÖVP.)

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Zum Wort
gelangt Herr Abg. Wen ger.

Abg. WENGER : Hohes Haus! Ich darf
meine Ausführungen auf eine kurze Fest
stellung beschränken, und zwar im Hinblick
auf den Antmg, den der Herr Abg. Dubo~sky
gestellt hat. Es ist eine Selbstverständlichkeit,
da~. sich die Berufsinteressenvertretwngen,
Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer, m.it
der Frage befaßt haben, inwieweit und in
welcher Form die von der Hochwasserkata
s.trophe betroffenen Arheiter in den still
gelegten Betrieben entschädigt werden soHen,
weil sie ja tatsächlich nur auf ihren Lohn
angewiesen sind. Ich darf diesibe~i1g1ich die
Ausführungen des Herrn Abg. Stangler in
dem Sinn ergänzeQ'l, daß ich mitteile, daß
diese Frag1e heute berelits den Ministerrat
passiert hat, und daß im. Einvernehmen mit
Gewerkschaftsbund u'nd Arbeiterkammer an
die von der Hochwasserkatastrophe betrof
fenen Arbeiter und AngJestellten die Kurz
arbeiterunterstützung zur Auszahlung ge
bracht wird.

Ich bringe dies aus dem Grunde zur Kennt
nis des Hohen Hauses" weil damit festgestellt
sein soll, daß der Antrag des Herrn Abgeord
neten Dubovsky einigermaßen zu spät kommt.
(Beifall bei der SPÖ.)

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Zum Wort
gelangt Herr Abg. Franz Müll ne r.

Abg. MÜLLNER: Hoher Landtag! Als ich
am Freitag, dem 2. Juli, von München über
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Neuhaus-Schärding heimfuhr, sah ich den
Hochwasser führenden Inn bereits teilweise
aus den Ufern getreten. Daß dies zusammen
mit der Donau und sonstiger größerer Gewäs
ser infolge ungeahnter Regenfälle eine Woche
Epäter zu einer solch ungeheuren Katastrophe
allergrößten Ausmaß.es führt, wer hätte sich
das gedacht! Durch drei Tage, nämlich Sams
tag, Sonntag und gestern war ich in den am
meisten gefährdeten Gebieten meines Bezir
kes und zwar in Melk, PöchIarn und Ybbs.
Nur wer dieses furchtbare Hochwasser in
sei,nem Wüten, s,einen Auswirkungen gesehen
hat, kann sich vielleicht nur annähernd ein
Bild von diesem einmaligen Inferno machen.
Ich konnte am letzten Sonntag mit unserem
verehrten Herrn Bundeskanzler und mit Herrn
Abg. Stangler und Herrn Nationalrat Hart
mann am späten Nachmittag in zwei Zillen
die vielLeicht am schwersten betroffene Stadt
Pöchlarn besuchen. Von Brunn bis hinein in
die Stadt war ein wogendes Wassermeer. Das
Gros der Häuser im we,stlichen Randgebiet
stand bis in den ersten Stock im Wasser. Im
Stadtkern waren die Häuser im Parterre bis
zu einem und zwei Meter überflutet. Die Staat
bot mit den hohlwangigen, verhaLIIlLen, ver
zweifelten Gesichtern der aus dem ers""!}
Stock oder dem Bodenraum herabschauenden
Menschen ein düsteres, trauriges Bild. Noch
am Samstag um 17.30 Uhr, als ich Pöchlarn
aufsuchte, teilte mir ein Beamter der Bezirks
hauptmannschaft Melk kreidebleich mit, daß
er vormittag noch zu seiner Dienststelle in
Melk geeilt s.ei, jetzt aber, als er zurück
gekommen war, sein Haus überflutet gefunden
habe; alles verloren! Ein Lokomotivführer
fährt zur s~elben Zeit noch im Schnecken
tempo vorüber, wissend, daß auch sein Besitz
schon vollkommen überschwemmt ist. Vom
Ordinger Berg herunter bot sich gestern
abend dem Auge ein unübersehbares, sich
über viele hunderte und aber hunderte Hektar
erstreckendes Wassermeer, darunter die
fruchtschwellende, zu hu'ndert Prozent ver
nichtete Ernte.

Hohes Haus! Was ließe sich da nicht noch
alles sagen! Meine 8ehr verehrten Vorredner,
Herr Landesrat Brachmann und Herr Ab
geordneter Stangler, haben schon darauf hin
gewies.en. Ich kann als der zuständige Man
dat:u nur so.gen: Alle, alle, ohne Ausnahme
und ehne Unterschied des Ranges und
Namens, ohne Unterschiej der politischen
Einstellung, bitte, helft diesen so 2chwer
geprüften, von schwerem Leid heimgesuchten
Menschen! Wer erinnert sich aus unserer
Schulzeit nicht der Dichterworte: Hoch klingt
das Lied vom braven Mann. Daß es heute
noch gilt, wurde all die letzten Tage aufs

neue bewiesen und heute schon wiederholt
erwähnt. In höchstem Ausmaß ist es auf
unsere Gendarmerie, uns,ere Exekutive, auf
unsere immer hilfsbereite Feuerwehr und das
Rote Kreuz anzuwenden, wobei ich nicht die
russische Besatzungsmacht mit ihren Schwimm
wagen vergessen haben will, von deren Ein
satz ich mich wiederholt überzeugen konnte.

Wenn ich noch eine persönliche Beobach
tung preisgeben darf, so ist es die, daß unser
Bezirkshauptmann, Oberregierungsrat Doktor
Schmidt, von 8amstag bis gest,ern abend in
pausenlm:em Einsatz stand und helfend seine
Weisungen vom Schwimmwagen oder von der
Zille aus gegeben hat.

Hohes Haus! Halten wir uns an das Wahr
wort: Wer schnell gibt, gibt doppelt! (Beifall
bei der ÖVP.)

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Es ist nie
mand mehr zum Wort gemeldet. Da der Herr
Antragsteller auf das Schlußwort verzichtet,
werde ich vorerst über den DringIichkeits
a,ntrag und hierauf über dE:'ll Resolutions
antrag abstimmen lassen. Ich ersuche den
Herrn Antragsteller, den DringIichkeitsantrag
nochmals zur Verlesung zu bringen.

(Nach nochmaliger Verlesung des Dring
lichkeitsantrages durch Berichterstatter Ab
geordneten Bachinger und nach Abstim
mung): Der DringHchkeitsantrag ist an g e
ge no m m ell.

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter, den
Resolutionsantrag des Herrn Abg. Dubovsky
zur Verlesung zu bringen. .

(Nach Verlesung des Resolutionsantrages
des Abg. Dubovsky, betreffend Maßnahmen
zur Erlangung der Ausfallsvergütung für die
Arbeiter hochwassergeschädigter Betriebe,
durch Berichterstatter Abg. Bachinger und
nach Abstimmung): Ab gel eh nt.

Somit ist die Tagesordnung der heutigen
Sitzung erledigt.

Es werden folgende Ausschüs,se ihre
Sitzungen abhalte'll: Unteraussclluß des Ver
fassungsausschusses heute nach Schluß dei
Sitzung des Plenums im Herrensaal ; Unter
ausschuß des Verfassungs,ausschusse.s am
Mittwoch, 14. Juli 1954, um 14 Uhr im
Herrens~lal; Schulausschu[~ am Freitag,
16. Juli 1954, um 11 Uhr im Herrensaal.

Die nächste Sitzung findet am Freitag, den
16. Juli 1954, um 14.30 Uhr statt.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 17 Uhr 26 Min.)


